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Erster Teil 

Wahlen zu den Gemeinderäten 

 
Erster Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 

Wahlrechtsgrundsätze 
 
Die Mitglieder des Gemeinderates werden in 
allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und 
geheimer Wahl gewählt. 
 
 

§ 2 

Wahlverfahren 
 
Die Mitglieder des Gemeinderates werden 
aufgrund von Wahlvorschlägen nach den 
Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt. Ist 
nur ein oder kein gültiger Wahlvorschlag ein-
gereicht, so findet Mehrheitswahl statt.  
 
 

§ 3 

Wahltag 
 
Der Tag der allgemeinen Gemeinderatswahlen 
wird durch die Landesregierung, der Tag der 
einzelnen Nach-, Wiederholungs- und Neu-
wahlen durch das Ministerium für Inneres und 
Sport bestimmt. Das Ministerium für Inneres 
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und Sport gibt den Wahltag im Amtsblatt des 
Saarlandes bekannt. 
 
 

§ 4 

Einteilung des Wahlgebiets 
 
(1) Wahlgebiet ist das Gebiet der Gemeinde. 
 
(2) Das Wahlgebiet wird vom Gemeinderat für 
die Aufstellung von Bereichslisten in Wahlbe-
reiche eingeteilt. Die Wahlbereiche sollen ei-
nen oder mehrere benachbarte Gemeindeteile 
(Stadtteile, Ortsteile) umfassen. 
 
(3) Das Wahlgebiet wird von der Gemeinde-
wahlleiterin oder vom Gemeindewahlleiter für 
die Stimmabgabe in Wahlbezirke eingeteilt. 
Die Wahlbezirke sind so abzugrenzen, dass 
sie die Grenzen des Wahlbereichs sowie des 
Gemeindebezirks oder des Stadtbezirks nicht 
überschneiden. Die Zahl der Wahlberechtigten 
eines Wahlbezirks darf nicht so gering sein, 
dass hierdurch das Wahlgeheimnis gefährdet 
wird. 
 
 

Zweiter Abschnitt 

Wahlorgane 
 

§ 5 

Wahlorgane 
 
(1) Wahlorgane sind 
 
1.  die Landeswahlleiterin oder der Landes-

wahlleiter für das Saarland, 
 
2.  die Gemeindewahlleiterin oder der Ge-

meindewahlleiter für jede Gemeinde, 
 
3.  der Gemeindewahlausschuss für jede Ge-

meinde, 
 
4.  der Wahlvorstand für jeden Wahlbezirk, 
 
5.  der Wahlbeschwerdeausschuss für jeden 

Landkreis, für jede kreisfreie Stadt, für die 
Landeshauptstadt Saarbrücken und für den 
Regionalverband Saarbrücken. 

 
(2) Soweit Wahlorgane, ihre Mitglieder oder 
Stellvertreterinnen und Stellvertreter zu bestel-
len sind, gilt ihre Bestellung bis zur Bekannt-
machung des nächsten allgemeinen Wahltags. 
Sie kann widerrufen werden. 
 
(3) Die Wahlausschüsse und Wahlvorstände 
verhandeln, beraten und entscheiden in öffent-
licher Sitzung. Soweit nicht in diesem Gesetz 
etwas anderes bestimmt ist, entscheidet bei 
den Abstimmungen Stimmenmehrheit; bei 

Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder 
des Vorsitzenden den Ausschlag. 
 
(4) Die Mitglieder der Wahlorgane, ihre Stell-
vertreterinnen und Stellvertreter und die 
Schriftführerinnen und Schriftführer sind zur 
unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und 
zur Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer 
amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen An-
gelegenheiten verpflichtet. 
 
(5) Die Gemeindewahlleiterinnen und Gemein-
dewahlleiter sind befugt, personenbezogene 
Daten von Wahlberechtigten zum Zweck ihrer 
Berufung zu Mitgliedern von Wahlvorständen 
zu erheben und zu verarbeiten. Zu diesem 
Zweck dürfen personenbezogene Daten von 
Wahlberechtigten, die zur Tätigkeit in Wahl-
vorständen geeignet sind, auch für künftige 
Wahlen verarbeitet werden, sofern die oder 
der Betroffene der Verarbeitung nicht wider-
sprochen hat. Die oder der Betroffene ist über 
das Widerspruchsrecht zu unterrichten. Im 
Einzelnen dürfen folgende Daten erhoben und 
verarbeitet werden: Name, Vorname, Geburts-
datum, Anschrift, Telefonnummern, Zahl der 
Berufungen zu einem Mitglied der Wahlvor-
stände und die dabei ausgeübte Funktion. 
 
(6) Auf Ersuchen der Gemeindewahlleiterinnen 
und Gemeindewahlleiter sind zur Sicherstel-
lung der Wahldurchführung die Behörden des 
Landes, die Gemeinden, Gemeindeverbände 
sowie die sonstigen der Aufsicht des Landes 
unterstehenden juristischen Personen des öf-
fentlichen Rechts verpflichtet, aus dem Kreis 
ihrer Bediensteten unter Angabe von Name, 
Vorname, Geburtsdatum und Anschrift zum 
Zweck der Berufung als Mitglieder der Wahl-
vorstände Personen zu benennen, die im Ge-
biet der ersuchenden Gemeinde wohnen. Die 
ersuchte Stelle hat die Betroffene oder den Be-
troffenen über die übermittelten Daten und 
über die Empfängerin oder den Empfänger zu 
benachrichtigen. 
 
(7) Daten, die nach § 9 Abs. 5 des Bundes-
wahlgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. Juli 1993 (BGBl. I S. 1288, 
1594), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 
7. Mai 2002 (BGBl. I S. 1529), in der jeweils 
geltenden Fassung erhoben wurden, können 
zur Sicherstellung der Wahldurchführung auch 
für die Berufung zu Mitgliedern von Wahlvor-
ständen für Wahlen und Abstimmungen nach 
diesem Gesetz verwendet werden. 
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§ 6 

Landeswahlleiterin, Landeswahlleiter 
 
(1) Die Landesregierung bestellt die Landes-
wahlleiterin oder den Landeswahlleiter und die 
stellvertretende Landeswahlleiterin oder den 
stellvertretenden Landeswahlleiter auf unbe-
stimmte Zeit. § 3 Satz 2 gilt entsprechend. 
 
(2) Die Landeswahlleiterin oder der Landes-
wahlleiter hat die Aufgabe, die gesetzmäßige 
Vorbereitung und Durchführung der Wahl zu 
überwachen und zu überprüfen. 
 
 

§ 7 

Gemeindewahlleiterin, Gemeindewahlleiter 
 
(1) Gemeindewahlleiterin oder Gemeindewahl-
leiter ist die Bürgermeisterin oder der Bürger-
meister, stellvertretende Gemeindewahlleiterin 
oder stellvertretender Gemeindewahlleiter ist 
die gesetzliche Vertreterin oder der gesetzliche 
Vertreter der Bürgermeisterin oder des Bür-
germeisters. 
 
(2) Wer Wahlbewerberin oder Wahlbewerber, 
Vertrauensperson oder stellvertretende Ver-
trauensperson für einen Wahlvorschlag ist, 
kann nicht Gemeindewahlleiterin oder Ge-
meindewahlleiter oder stellvertretende Ge-
meindewahlleiterin oder stellvertretender Ge-
meindewahlleiter sein; an ihre oder seine Stel-
le tritt jeweils die gesetzliche Vertreterin oder 
der gesetzliche Vertreter. Im Fall der Verhinde-
rung der Bürgermeisterin oder des Bürger-
meisters und seiner Vertreterinnen und Vertre-
ter wählt der Gemeinderat für die Dauer des 
Wahlverfahrens eine besondere Gemeinde-
wahlleiterin oder einen besonderen Gemein-
dewahlleiter und eine besondere stellvertre-
tende Gemeindewahlleiterin oder einen be-
sonderen stellvertretenden Gemeindewahllei-
ter. Kann eine gesetzliche Vertreterin oder ein 
gesetzlicher Vertreter nicht stellvertretende 
Gemeindewahlleiterin oder stellvertretender 
Gemeindewahlleiter sein, so wählt der Ge-
meinderat für die Dauer des Wahlverfahrens 
eine besondere stellvertretende Gemeinde-
wahlleiterin oder einen besonderen stellvertre-
tenden Gemeindewahlleiter. 
 
 

§ 8 

Gemeindewahlausschuss 
 
(1) Der Gemeindewahlausschuss besteht aus 
der Gemeindewahlleiterin als der Vorsitzenden 
oder dem Gemeindewahlleiter als dem Vorsit-
zenden und mindestens vier von ihr oder ihm 
berufenen Wahlberechtigten als Beisitzerinnen 
und Beisitzer; für jede Beisitzerin oder jeden 

Beisitzer ist eine Stellvertreterin oder ein Stell-
vertreter zu bestellen. Mitglied des Gemeinde-
wahlausschusses kann nicht sein, wer Ver-
trauensperson oder stellvertretende Vertrau-
ensperson für einen Wahlvorschlag ist. Bei der 
Bestellung der Beisitzerinnen und Beisitzer 
und ihrer Stellvertreterinnen und Stellvertreter 
hat die Gemeindewahlleiterin oder der Ge-
meindewahlleiter rechtzeitig eingehende Vor-
schläge der in der Gemeinde vertretenen Par-
teien und Wählergruppen zu berücksichtigen. 
 
(2) Der Gemeindewahlausschuss entscheidet 
über die Zulassung der Wahlvorschläge. Er 
stellt ferner das Gesamtergebnis der Wahl in 
der Gemeinde fest und nimmt die Verteilung 
der Sitze vor. 
 
(3) Der Gemeindewahlausschuss ist be-
schlussfähig, wenn außer der Vorsitzenden 
oder dem Vorsitzenden wenigstens zwei Bei-
sitzerinnen oder Beisitzer anwesend sind. Der 
Gemeindewahlausschuss verhandelt und ent-
scheidet in öffentlicher Sitzung. Bei den Ab-
stimmungen entscheidet Stimmenmehrheit; bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder 
des Vorsitzenden den Ausschlag. Zu den Ver-
handlungen ist eine Schriftführerin oder ein 
Schriftführer zuzuziehen; über die Verhand-
lungen ist eine Niederschrift zu fertigen. 
 
 

§ 9 

Wahlvorstand 
 
(1) Für jeden Wahlvorstand beruft die Ge-
meindewahlleiterin oder der Gemeindewahllei-
ter nach Möglichkeit aus den Wahlberechtigten 
der Gemeinde eine Wahlvorsteherin als Vor-
sitzende oder einen Wahlvorsteher als Vorsit-
zenden und die Stellvertreterin oder den Stell-
vertreter. Sie oder er beruft mindestens drei 
Beisitzerinnen und Beisitzer möglichst aus den 
Wahlberechtigten der Gemeinde unter Berück-
sichtigung rechtzeitig eingehender Vorschläge 
der in der Gemeinde vertretenen Parteien und 
Wählergruppen. Fehlende Beisitzerinnen und 
Beisitzer kann die Wahlvorsteherin oder der 
Wahlvorsteher durch anwesende Wahlberech-
tigte ersetzen. 
 
(2) Die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorste-
her bestellt aus den Beisitzerinnen und Beisit-
zern die Schriftführerin oder den Schriftführer 
und deren Stellvertreterin oder dessen Stell-
vertreter. 
 
(3) Der Wahlvorstand ist beschlussfähig, wenn 
die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher 
und die Schriftführerin oder der Schriftführer 
oder ihre Stellvertreterinnen oder Stellvertre-
ter sowie während der Wahlhandlung mindes-
tens eine Beisitzerin oder ein Beisitzer, bei 
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der Ermittlung und Feststellung des Wahler-
gebnisses mindestens drei Beisitzerinnen oder 
Beisitzer anwesend sind. 
 
(4) Der Wahlvorstand tritt auf Einladung der 
Gemeindewahlleiterin oder des Gemeinde-
wahlleiters am Wahltag zu Beginn der Wahl-
handlung im Wahlraum zusammen, leitet und 
überwacht die Wahlhandlung und stellt das 
Ergebnis der Wahl für den Wahlbezirk fest. § 8 
Abs. 3 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. 
 
 

§ 10 

Wahlbeschwerdeausschuss 
 
(1) Für jeden Landkreis, für den Regionalver-
band, für die Landeshauptstadt Saarbrücken 
und für jede kreisfreie Stadt wird ein Wahlbe-
schwerdeausschuss gebildet. Der Wahlbe-
schwerdeausschuss besteht aus der oder dem 
Vorsitzenden und mindestens acht Beisitzerin-
nen und Beisitzern. Vorsitzende oder Vorsit-
zender ist in Landkreisen die Landrätin oder 
der Landrat, in kreisfreien Städten die Ober-
bürgermeisterin oder der Oberbürgermeister, 
im Regionalverband Saarbrücken die Regio-
nalverbandsdirektorin oder der Regionalver-
bandsdirektor und in der Landeshauptstadt 
Saarbrücken die Oberbürgermeisterin oder der 
Oberbürgermeister der Landeshauptstadt 
Saarbrücken. Für jede Beisitzerin oder jeden 
Beisitzer ist eine Stellvertreterin oder ein Stell-
vertreter zu bestellen. Stellvertretende Vorsit-
zende oder stellvertretender Vorsitzender ist 
die gesetzliche Vertreterin oder der gesetzliche 
Vertreter. Die Vorsitzende oder der Vorsitzen-
de beruft die Beisitzerinnen und Beisitzer und 
ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter aus 
den Wahlberechtigten unter Berücksichtigung 
rechtzeitig eingehender Vorschläge der im 
Landkreis, in der kreisfreien Stadt, im Regio-
nalverband oder in der Landeshauptstadt 
Saarbrücken vertretenen Parteien und Wäh-
lergruppen. 
 
(2) Mitglieder eines Gemeindewahlausschus-
ses können nicht Mitglieder eines Wahlbe-
schwerdeausschusses sein. Dies gilt nicht hin-
sichtlich der oder des Vorsitzenden und der 
oder des stellvertretenden Vorsitzenden des 
Gemeindewahlausschusses und des Wahlbe-
schwerdeausschusses von kreisfreien Städten 
und der Landeshauptstadt Saarbrücken. Hat 
die oder der Vorsitzende des Gemeindewahl-
ausschusses einer kreisfreien Stadt oder der 
Landeshauptstadt Saarbrücken an einer Ent-
scheidung des Gemeindewahlausschusses 
mitgewirkt, so darf sie oder er, soweit dieselbe 
Sache Gegenstand einer Entscheidung des 
Wahlbeschwerdeausschusses sein soll, bei 
dieser Entscheidung nicht mitwirken; dasselbe 

gilt für die stellvertretende Vorsitzende oder 
den stellvertretenden Vorsitzenden. 
 
(3) Wer Wahlbewerberin oder Wahlbewerber, 
Vertrauensperson oder stellvertretende Ver-
trauensperson für einen Wahlvorschlag ist, 
kann nicht Vorsitzende oder Vorsitzender des 
Wahlbeschwerdeausschusses sein. An ihre 
oder seine Stelle tritt jeweils die gesetzliche 
Vertreterin oder der gesetzliche Vertreter. Im 
Fall der Verhinderung der oder des Vorsitzen-
den wählt der Kreistag, die Regionalversamm-
lung oder der Gemeinderat für die Dauer des 
Wahlverfahrens eine besondere Vorsitzende 
oder einen besonderen Vorsitzenden und eine 
Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. Die 
Sätze 1 und 3 gelten entsprechend für die 
stellvertretende Vorsitzende oder den stellver-
tretenden Vorsitzenden des Wahlbeschwerde-
ausschusses. 
 
(4) Der Wahlbeschwerdeausschuss ist be-
schlussfähig, wenn außer der oder dem Vor-
sitzenden wenigstens vier Beisitzerinnen oder 
Beisitzer anwesend sind. Im Übrigen findet § 8 
Abs. 3 Satz 2 bis 4 entsprechend Anwendung. 
 
 

§ 11 

Ehrenämter 
 
Die Beisitzerinnen und Beisitzer der Wahlaus-
schüsse und die Mitglieder der Wahlvorstände 
üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. Zur 
Übernahme dieses Ehrenamtes ist jede oder 
jeder Wahlberechtigte verpflichtet. Das Ehren-
amt darf nur aus wichtigen Gründen abgelehnt 
werden. 
 
 

§ 12 

(aufgehoben) 
 
 

Dritter Abschnitt 

Wahlberechtigung und Wählbarkeit 
 

§ 13 

Wahlberechtigung 
 
(1) Wahlberechtigt sind alle Deutschen im Sin-
ne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes 
für die Bundesrepublik Deutschland, die am 
Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben 
und seit mindestens drei Monaten in der Ge-
meinde eine Wohnung innehaben. Wahl-
berechtigt sind auch alle Staatsangehörigen 
der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union (Unionsbürgerinnen und Unionsbürger) 
unter denselben Voraussetzungen, wie sie für 
Deutsche gelten. 
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(2) Wer in mehreren Gemeinden wohnt, ist nur 
in der Gemeinde wahlberechtigt, in der sie 
oder er ihre oder seine Hauptwohnung hat. 
 
(3) Bei der Berechnung der Dreimonatsfrist 
nach Absatz 1 ist der Tag der Wohnungsnah-
me in die Frist einzubeziehen. 
 
 

§ 14 

Ausschluss der Wahlberechtigung 
 
Nicht wahlberechtigt ist, 
 
1.  wer infolge Richterspruchs das Wahlrecht 

nicht besitzt, 
 
2.  wem zur Besorgung aller seiner Angele-

genheiten eine Betreuerin oder ein Betreu-
er nicht nur durch einstweilige Anordnung 
bestellt ist; dies gilt auch, wenn der Aufga-
benkreis der Betreuerin oder des Betreuers 
die in § 1896 Abs. 4 und § 1905 des Bür-
gerlichen Gesetzbuches bezeichneten An-
gelegenheiten nicht erfasst, 

 
3.  wer sich aufgrund einer Anordnung nach 

§ 63 in Verbindung mit § 20 des Strafge-
setzbuches in einem psychiatrischen Kran-
kenhaus befindet. 

 
 

§ 15 

Ausübung des Wahlrechts 
 
(1) Wählen kann nur, wer in ein Wählerver-
zeichnis eingetragen ist oder einen Wahl-
schein hat. 
 
(2) Wer in ein Wählerverzeichnis eingetragen 
ist, kann nur in dem Wahlbezirk wählen, in 
dessen Wählerverzeichnis sie oder er geführt 
wird. 
 
(3) Wer einen Wahlschein hat, kann an der 
Wahl durch Stimmabgabe in einem beliebigen 
Wahlbezirk ihres oder seines Wahlbereichs 
oder durch Briefwahl teilnehmen. 
 
(4) Jede oder jeder Wahlberechtigte kann nur 
einmal und nur persönlich wählen. 
 
 

§ 16 

Wählbarkeit 
 
(1) Wählbar ist jede oder jeder Wahlberechtig-
te, die oder der am Wahltag das 18. Le-
bensjahr vollendet hat und seit mindestens 
sechs Monaten in der Gemeinde eine Woh-

nung innehat. § 13 Abs. 2 und 3 gilt für die 
Wählbarkeit entsprechend. 
 
(2) Nicht wählbar ist 
 
1. eine Deutsche oder ein Deutscher oder ei-

ne Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger, 
die oder der  

 
 a)  nach § 14 nicht wahlberechtigt ist, 
 
 b) infolge Richterspruchs in der Bun-

desrepublik Deutschland die Wähl-
barkeit oder die Fähigkeit zur Be-
kleidung öffentlicher Ämter nicht 
besitzt, 

 
2. eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbür-

ger, die oder der infolge einer zivil- oder 
strafrechtlichen Einzelfallentscheidung in 
dem Mitgliedstaat der Europäischen Uni-
on, dessen Staatsangehörigkeit sie oder er 
besitzt (Herkunfts-Mitgliedstaat), von der 
Wählbarkeit ausgeschlossen ist. 

 
 

§ 17 

Unvereinbarkeit von Amt und Mandat 
 
(1) Mitglied des Gemeinderates können nicht 
sein 
 
1.  besoldete Beamtinnen und Beamte und Ar-

beitnehmerinnen und Arbeitnehmer einer 
Gemeinde in dieser Gemeinde, 

 
2.  leitende Beamtinnen und Beamte und lei-

tende Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer von Körperschaften, Anstalten und Stif-
tungen des öffentlichen Rechts, an denen 
die Gemeinde beteiligt ist, 

 
3.  Personen, die allein oder mit anderen stän-

dig berechtigt sind, ein privatrechtliches Un-
ternehmen, an dem die Gemeinde mit mehr 
als 50 vom Hundert beteiligt ist, in seiner 
Gesamtheit zu vertreten (leitende Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer) und 

 
4.  Beamtinnen, Beamte und Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer, die befugt sind, 
Entscheidungen der Rechtsaufsicht über 
die Gemeinde zu treffen oder vorzubereiten 
oder im Gemeindeprüfungsamt Prüfungstä-
tigkeit bei der Gemeinde auszuüben. 

 
Satz 1 gilt nicht für Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer, die überwiegend körperliche Ar-
beit verrichten. 
 
(2) Werden Personen gewählt, die gemäß Ab-
satz 1 an der gleichzeitigen Zugehörigkeit zum 
Gemeinderat gehindert sind, können sie die 
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Wahl nur annehmen, wenn sie nachweisen, 
dass ihr Beamten- oder Arbeitnehmerverhält-
nis beendet ist. Werden Personen gewählt, de-
ren dienstliche Aufgabe nach Absatz 1 Nr. 4 
mit der Ausübung des Mandats nicht vereinbar 
ist, so können sie die Wahl nur annehmen, 
wenn sie nachweisen, dass sie von den Auf-
gaben der Rechtsaufsicht oder der Prüfungstä-
tigkeit entbunden sind. Stellt die Gemeinde-
wahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter 
nachträglich fest, dass eine Bewerberin oder 
ein Bewerber die Wahl angenommen hat, ob-
wohl Unvereinbarkeit nach Absatz 1 gegeben 
war, und weist das Mitglied des Gemeindera-
tes nicht innerhalb einer Woche nach Zustel-
lung der nachträglichen Feststellung die Been-
digung des Beamten- oder Arbeitnehmerver-
hältnisses nach, so scheidet es mit Ablauf der 
Frist aus dem Gemeinderat aus. Den Verlust 
der Mitgliedschaft stellt die Gemeindewahllei-
terin oder der Gemeindewahlleiter fest. 
 
(3) Übernimmt ein Mitglied des Gemeinderates 
ein Amt oder eine Aufgabe nach Absatz 1, so 
gilt Absatz 2 Satz 3 und 4 entsprechend. 
 
 

Vierter Abschnitt 

Wählerverzeichnis und Wahlschein 
 

§ 18 

Wählerverzeichnis 
 
(1) Die Gemeindewahlleiterin oder der Ge-
meindewahlleiter führt für jeden Wahlbezirk ein 
Verzeichnis der Wahlberechtigten nach Fami-
liennamen und Vornamen, Geburtsdatum und 
Wohnung. 
 
(2) Jede oder jeder Wahlberechtigte hat das 
Recht, an den Werktagen vom 20. bis zum 
16. Tag vor der Wahl während der allgemeinen 
Öffnungszeiten die Richtigkeit oder Vollstän-
digkeit der zu ihrer oder seiner Person im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten zu 
überprüfen. Zur Überprüfung der Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Daten von anderen im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Personen 
haben Wahlberechtigte während des in Satz 1 
genannten Zeitraumes nur dann ein Recht auf 
Einsicht in das Wählerverzeichnis, wenn sie 
Tatsachen glaubhaft machen, aus denen sich 
eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des 
Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht zur Überprüfung gemäß Satz 2 besteht 
nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtig-
ten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk 
gemäß § 34 Abs. 5 des Meldegesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 
1996 (Amtsbl. S. 586), zuletzt geändert durch 
das Gesetz vom 7. November 2001 (Amtsbl. 

S. 2158), in der jeweils geltenden Fassung 
eingetragen ist. 
 
 

§ 19 

Einspruch gegen das Wählerverzeichnis 
und Beschwerde 

 
(1) Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig 
oder unvollständig hält, kann innerhalb der 
Frist des § 18 Abs. 2 Einspruch einlegen. 
 
(2) Der Einspruch ist schriftlich oder zur Nie-
derschrift bei der Gemeindewahlleiterin oder 
beim Gemeindewahlleiter einzulegen und zu 
begründen. Soweit die behaupteten Tatsachen 
nicht offenkundig sind, hat die Einspruchsfüh-
rerin oder der Einspruchsführer die erforderli-
chen Beweismittel beizubringen. 
 
(3) Will die Gemeindewahlleiterin oder der 
Gemeindewahlleiter einem Einspruch gegen 
die Eintragung einer oder eines anderen statt-
geben, so hat sie oder er dieser oder diesem 
vor der Entscheidung Gelegenheit zur Äuße-
rung zu geben. 
 
(4) Die Gemeindewahlleiterin oder der Ge-
meindewahlleiter hat die Entscheidung der 
Einspruchsführerin oder dem Einspruchsführer 
und der oder dem Betroffenen spätestens am 
zehnten Tag vor der Wahl zuzustellen und auf 
den zulässigen Rechtsbehelf hinzuweisen. 
 
(5) Gegen die Entscheidung der Gemeinde-
wahlleiterin oder des Gemeindewahlleiters 
kann binnen zwei Tagen nach Zustellung Be-
schwerde an den Wahlbeschwerdeausschuss 
eingelegt werden. Sie ist schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Gemeindewahlleiterin 
oder beim Gemeindewahlleiter einzulegen. Die 
Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter legt die Beschwerde mit den Vor-
gängen unverzüglich dem Wahlbeschwerde-
ausschuss vor, der darüber spätestens am 
vierten Tag vor der Wahl zu entscheiden hat; 
Absatz 3 gilt entsprechend. Die Beschwerde-
entscheidung ist den Beteiligten und der Ge-
meindewahlleiterin oder dem Gemeindewahl-
leiter bekannt zu geben. 
 
 

§ 20 

Berichtigung des Wählerverzeichnisses 
 
(1) Nach Beginn der Frist des § 18 Abs. 2 ist 
die Eintragung oder Streichung von Personen 
sowie die Vornahme sonstiger Änderungen im 
Wählerverzeichnis nur noch auf rechtzeitigen 
Einspruch zulässig, soweit nichts anderes be-
stimmt ist. 
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(2) Ist das Wählerverzeichnis offensichtlich un-
richtig oder unvollständig, so kann die Ge-
meindewahlleiterin oder der Gemeindewahllei-
ter den Mangel auch von Amts wegen behe-
ben. Dies gilt nicht für Mängel, die Gegenstand 
eines Einspruchsverfahrens sind. § 19 Abs. 3 
bis 5 gilt entsprechend. Die Frist für die Zustel-
lung der Entscheidung (§ 19 Abs. 4) und für 
die Beschwerdeentscheidung (§ 19 Abs. 5 
Satz 3) gilt nur, wenn die von Amts wegen be-
hebbaren Mängel vor dem zwölften Tag vor 
der Wahl bekannt werden. 
 
 

§ 21 

Wahlschein 
 
(1) Eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberech-
tigter, die oder der in das Wählerverzeichnis 
eingetragen ist, erhält auf Antrag einen Wahl-
schein. 
 
(2) Eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberech-
tigter, die oder der nicht in das Wählerver-
zeichnis eingetragen ist, erhält auf Antrag ei-
nen Wahlschein,  
 
1. wenn sie oder er nachweist, dass sie oder 

er ohne ihr oder sein Verschulden die Ein-
spruchsfrist nach § 19 Abs. 1 versäumt hat, 

 
2.  wenn ihr oder sein Recht auf Teilnahme an 

der Wahl erst nach Ablauf der Einspruchs-
frist nach § 19 Abs. 1 entstanden ist, 

 
3.  wenn ihr oder sein Wahlrecht im Ein-

spruchsverfahren festgestellt worden und 
die Feststellung erst nach Abschluss des 
Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der 
Gemeindewahlleiterin oder des Gemeinde-
wahlleiters gelangt ist. 

 
(3) Gegen die Versagung des Wahlscheins 
kann Einspruch eingelegt werden. § 19 Abs. 2, 
4 und 5 gilt entsprechend. Die Frist für die Zu-
stellung der Entscheidung (§ 19 Abs. 4) und 
für die Beschwerdeentscheidung (§ 19 Abs. 5 
Satz 3) gilt nur, wenn der Einspruch vor dem 
zwölften Tag vor der Wahl eingelegt worden 
ist. 
 
 

Fünfter Abschnitt 

Wahlvorschläge 
 

§ 22 

Wahlvorschlagsrecht 
 
(1) Wahlvorschläge können von Parteien und 
Wählergruppen aufgestellt werden. Jede Partei 
und Wählergruppe kann im Wahlgebiet nur ei-
nen Wahlvorschlag einreichen. Der Wahlvor-

schlag kann als einheitliche Gebietsliste für 
das ganze Wahlgebiet oder gegliedert in eine 
Gebietsliste und Bereichslisten aufgestellt 
werden. Der Wahlvorschlag darf für jeden 
Wahlbereich nur eine Bereichsliste enthalten. 
Die Aufstellung von Bereichslisten in einem 
Wahlvorschlag ist nur zulässig, wenn der 
Wahlvorschlag eine Gebietsliste enthält. 
 
(2) Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wäh-
lergruppe, der bei der letzten Gemeinderats-
wahl kein Sitz im Gemeinderat oder bei der 
letzten Wahl zum Landtag des Saarlandes 
kein Sitz im Landtag zufiel, bedarf der Unter-
stützung durch Wahlberechtigte in Höhe von 
mindestens der dreifachen Anzahl der zu wäh-
lenden Gemeinderatsmitglieder. Die Wahlbe-
rechtigten haben sich dazu bis spätestens am 
66. Tag vor dem Wahltag, 18.00 Uhr, persön-
lich in ein bei der Gemeindewahlleiterin oder 
beim Gemeindewahlleiter für den jeweiligen 
Wahlvorschlag aufliegendes Verzeichnis ein-
zutragen. Die Wahlberechtigung muss im Zeit-
punkt der Eintragung gegeben sein. Eine 
Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter 
darf nur einen Wahlvorschlag unterstützen. 
Der Unterstützung des Wahlvorschlags einer 
Partei bedarf es nicht, wenn diese Partei im 
Deutschen Bundestag seit dessen letzter Wahl 
aufgrund eigener Wahlvorschläge ununterbro-
chen vertreten ist. 
 
 

§ 23 

Einreichung der Wahlvorschläge 
 
Nachdem der Wahltag bestimmt ist, fordert die 
Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter durch öffentliche Bekanntmachung 
zur frühzeitigen Einreichung von Wahlvor-
schlägen auf. Die Wahlvorschläge sind der 
Gemeindewahlleiterin oder dem Gemeinde-
wahlleiter spätestens am 66. Tag vor der Wahl 
bis 18.00 Uhr schriftlich einzureichen. 
 
 

§ 24 

Inhalt und Form der Wahlvorschläge 
 
(1) Der Wahlvorschlag muss den Namen der 
einreichenden Partei oder Wählergruppe und, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, 
auch diese angeben. 
 
(2) Ein Wahlvorschlag darf für die Gebietsliste 
höchstens doppelt so viel Bewerberinnen und 
Bewerber enthalten, wie Gemeinderatsmitglie-
der zu wählen sind. Jede Bereichsliste soll 
höchstens halb so viel Bewerberinnen und 
Bewerber enthalten, wie Gemeinderatsmitglie-
der zu wählen sind. 
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(3) Eine Bewerberin oder ein Bewerber darf 
nur in einem Wahlvorschlag aufgestellt wer-
den; sie oder er darf in der Gebietsliste und ei-
ner Bereichsliste desselben Wahlvorschlags 
aufgestellt werden. 
 
(4) Als Bewerberin oder Bewerber kann nur 
vorgeschlagen werden, wer seine Zustimmung 
dazu schriftlich erteilt hat; die Zustimmung ist 
unwiderruflich. 
 
(5) Die Bewerberinnen und Bewerber sind im 
Wahlvorschlag in erkennbarer Reihenfolge mit 
Familiennamen, Vornamen, Beruf, Geburtsda-
tum, Wohnort und Wohnung aufzuführen. 
 
(6) In jedem Wahlvorschlag sollen eine Ver-
trauensperson und eine stellvertretende Ver-
trauensperson bezeichnet werden. Fehlt diese 
Bezeichnung, so gilt die Person, die als erste 
unterzeichnet hat, als Vertrauensperson und 
diejenige, die als zweite unterzeichnet hat, als 
stellvertretende Vertrauensperson. Soweit in 
diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, ist 
nur die Vertrauensperson, bei deren Verhinde-
rung die stellvertretende Vertrauensperson, 
berechtigt, verbindliche Erklärungen zum 
Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzu-
nehmen. Die Vertrauensperson und die stell-
vertretende Vertrauensperson können durch 
schriftliche Erklärung der Mehrheit der Unter-
zeichnerinnen und Unterzeichner des Wahl-
vorschlags an die Gemeindewahlleiterin oder 
an den Gemeindewahlleiter abberufen und 
durch andere ersetzt werden. 
 
(7) Wahlvorschläge müssen von drei Wahlbe-
rechtigten unterzeichnet sein. Eine Wahlbe-
rechtigte oder ein Wahlberechtiger darf nur ei-
nen Wahlvorschlag unterzeichnen. Wahlvor-
schläge von Parteien bedürfen der Bestätigung 
durch die für die Gemeinde zuständige Partei-
leitung. 
 
(8) Mit dem Wahlvorschlag sind einzureichen: 
 
1. die Zustimmungserklärungen der in den 

Wahlvorschlag aufgenommenen Bewerbe-
rinnen und Bewerber (Absatz 4), 

 
2. für Deutsche die Bescheinigungen der Ge-

meindewahlleiterin oder des Gemeinde-
wahlleiters, dass die Bewerberinnen und 
Bewerber zum Gemeinderat wählbar sind, 

 
3. für Unionsbürgerinnen und Unionsbürger 
 
 a) die Bescheinigungen der Gemeinde-

wahlleiterin oder des Gemeindewahllei-
ters, dass sie nicht gemäß § 16 Abs. 2 
Nr. 1 von der Wählbarkeit ausgeschlos-
sen sind, 

 

 b) die Versicherungen an Eides statt über 
die Staatsangehörigkeit, 

 
 c) die Versicherungen an Eides statt oder 

auf Verlangen die Bescheinigungen der 
zuständigen Verwaltungsbehörden ihrer 
Herkunfts-Mitgliedstaaten, dass sie in 
diesem Mitgliedstaat nicht von der 
Wählbarkeit ausgeschlossen sind oder 
dass diesen Behörden ein solcher Aus-
schluss nicht bekannt ist,  

 
4. eine Ausfertigung der Niederschrift über die 

Wahl der Bewerberinnen und Bewerber 
mit Angaben über Ort und Zeit der Ver-
sammlung, die Form der Einladung, die 
Zahl der erschienenen Mitglieder und 
das Ergebnis der Wahl. Hierbei haben 
die Leiterin oder der Leiter der Ver-
sammlung und zwei von dieser be-
stimmte Teilnehmerinnen oder Teilneh-
mer an Eides statt gegenüber der Ge-
meindewahlleiterin oder dem Gemein-
dewahlleiter zu versichern, dass die An-
forderungen gemäß § 24a Abs. 2 Satz 1 
bis 3 beachtet worden sind. 

 
Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemein-
dewahlleiter ist zur Abnahme von Versiche-
rungen an Eides statt zuständig; sie oder er gilt 
als Behörde im Sinne des § 156 des Strafge-
setzbuches. 
 
 

§ 24a 

Aufstellung von Wahlbewerberinnen und 
Wahlbewerbern 

 
(1) Als Bewerberin oder Bewerber kann in ei-
nem Wahlvorschlag nur benannt werden, wer 
in geheimer Wahl gewählt worden ist. Zur 
Wahl von Bewerberinnen und Bewerbern einer 
Partei oder Wählergruppe sind in einer Mitglie-
derversammlung wahlberechtigt 
 
1. für Bereichslisten die wahlberechtigten Mit-

glieder des jeweiligen Wahlbereichs, 
 
2. für Gebietslisten die wahlberechtigten Mit-

glieder des Wahlgebiets 
 
oder die von diesen aus ihrer Mitte in geheimer 
Wahl unmittelbar gewählten Vertreterinnen 
und Vertreter (Vertreterversammlung). Mitglie-
derversammlung zur Wahl der Bewerberinnen 
und Bewerber ist eine Versammlung der im 
Zeitpunkt ihres Zusammentritts im jeweiligen 
Wahlbereich oder Wahlgebiet wahlberechtig-
ten Mitglieder.  
 
(2) Die Bewerberinnen und Bewerber und die 
Vertreterinnen und Vertreter für die Vertreter-
versammlungen werden in geheimer Abstim-
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mung gewählt. Jede stimmberechtigte Teil-
nehmerin und jeder stimmberechtigte Teil-
nehmer der Versammlung sind hierbei vor-
schlagsberechtigt. Den Bewerberinnen und 
Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und 
ihr Programm der Versammlung in angemes-
sener Zeit vorzustellen. Die Wahl der Bewer-
berinnen und Bewerber darf frühestens 20 
Monate, die Wahl der Vertreterinnen und Ver-
treter für die Vertreterversammlung frühestens 
24 Monate vor Ablauf der Amtszeit des Ge-
meinderates stattfinden; dies gilt nicht, wenn 
die Amtszeit vorzeitig endet. 
 
(3) Das Nähere über die Wahl der Vertreterin-
nen und Vertreter für die Vertreterversamm-
lung, über die Einberufung und Beschlussfä-
higkeit der Mitglieder- oder Vertreterversamm-
lung sowie über das Verfahren für die Wahl 
der Bewerberinnen und Bewerber regeln die 
Parteien oder Wählergruppen. 
 
 

§ 25 

Zurücknahme von Wahlvorschlägen 
 

Ein Wahlvorschlag kann durch gemeinsame 
schriftliche Erklärung der Vertrauensperson 
und der stellvertretenden Vertrauensperson 
zurückgenommen werden, solange nicht über 
seine Zulassung entschieden ist. Wahlvor-
schläge nach § 22 Abs. 2 können auch von der 
Mehrheit der Unterzeichnerinnen und Unter-
zeichner durch eine von ihnen persönlich und 
handschriftlich vollzogene Erklärung zurück-
genommen werden. 
 
 

§ 26 

Änderung von Wahlvorschlägen 
 
Ein Wahlvorschlag kann nach Ablauf der Ein-
reichungsfrist nur durch gemeinsame schriftli-
che Erklärung der Vertrauensperson und der 
stellvertretenden Vertrauensperson und nur 
dann geändert werden, wenn die Bewerberin 
oder der Bewerber stirbt oder die Wählbarkeit 
verliert. Das Verfahren nach § 24a muss nicht 
eingehalten werden, der Unterschriften nach § 
22 Abs. 2 bedarf es nicht. Nach der Entschei-
dung über die Zulassung eines Wahlvor-
schlags kann dieser nicht mehr geändert wer-
den. 
 
 

§ 27 

Mängelbeseitigung 
 
(1) Die Gemeindewahlleiterin oder der Ge-
meindewahlleiter hat die Wahlvorschläge un-
verzüglich nach Eingang zu prüfen. Stellt sie 
oder er bei einem Wahlvorschlag Mängel fest, 

so benachrichtigt sie oder er sofort die Ver-
trauensperson und fordert sie auf, behebbare 
Mängel rechtzeitig zu beseitigen. 
 
(2) Nach Ablauf der Einreichungsfrist können 
nur noch Mängel gültiger Wahlvorschläge be-
hoben werden. Ein gültiger Wahlvorschlag liegt 
nicht vor, wenn  
 
1.  die Form oder Frist des § 23 nicht gewahrt 

ist, 
 
2.  der Name der Partei oder Wählergruppe 

fehlt, 
 
3.  die nach § 22 Abs. 2 erforderlichen gültigen 

Unterschriften fehlen, 
 
4.  sämtliche Bewerberinnen und Bewerber 

des Wahlvorschlags mangelhaft bezeichnet 
sind, so dass ihre Personen nicht festste-
hen, 

 
5.  die Zustimmungserklärungen aller Bewer-

berinnen und Bewerber des Wahlvor-
schlags fehlen, 

 
6.  die Niederschrift nach § 24 Abs. 8 Satz 1 

Nr. 4 fehlt oder 
 
7.  der Wahlvorschlag keine Gebietsliste ent-

hält. 
 
Hat dieselbe Partei oder Wählergruppe mehre-
re Wahlvorschläge eingereicht, so sind diese 
Wahlvorschläge ungültig. Einer der eingereich-
ten Wahlvorschläge ist gültig, wenn die Ver-
trauensperson und die stellvertretende Ver-
trauensperson innerhalb der Einreichungsfrist 
durch gemeinsame schriftliche Erklärung die-
sen zum einzigen Wahlvorschlag bestimmen. 
Das Recht der Partei oder Wählergruppe, an-
stelle der bisher eingereichten Wahlvorschläge 
innerhalb der Einreichungsfrist einen neuen 
Wahlvorschlag einzureichen, bleibt unberührt. 
Sätze 3 und 4 gelten für Bereichslisten ent-
sprechend, wenn ein Wahlvorschlag für den-
selben Wahlbereich mehrere Bereichslisten 
enthält. Sind einzelne Bewerberinnen und Be-
werber mangelhaft bezeichnet, so dass ihre 
Personen nicht feststehen, oder fehlen die Zu-
stimmungserklärungen einzelner Bewerberin-
nen und Bewerber oder fehlen die Nieder-
schriften nach § 24 Abs. 8 Satz 1 Nr. 4 für ein-
zelne Bereichslisten, so ist der Wahlvorschlag 
insoweit nicht gültig. 
 
(3) Nach der Entscheidung über die Zulassung 
des Wahlvorschlags ist jede Mängelbeseiti-
gung ausgeschlossen. 
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§ 28 

Zulassung der Wahlvorschläge 
 
(1) Der Gemeindewahlausschuss entscheidet 
spätestens am 58. Tag vor dem Wahltag über 
die Zulassung der Wahlvorschläge. Er hat die 
Wahlvorschläge zurückzuweisen, wenn sie 
 
1. verspätet eingereicht sind oder 
 
2. den Anforderungen nicht entsprechen, die 

durch dieses Gesetz und die Kommunal-
wahlordnung aufgestellt sind, es sei denn, 
dass in diesen Vorschriften etwas anderes 
bestimmt ist. 

 
Sind die Erfordernisse nur hinsichtlich einzel-
ner Bewerberinnen und Bewerber oder einzel-
ner Bereichslisten nicht erfüllt, so werden die-
se Namen oder Bereichslisten gestrichen. Die 
Entscheidung ist in der Sitzung des Gemein-
dewahlausschusses bekannt zu geben. 
 
(2) Weist der Gemeindewahlausschuss einen 
Wahlvorschlag ganz oder teilweise zurück, so 
kann binnen drei Tagen nach Bekanntgabe der 
Entscheidung Beschwerde an den Wahlbe-
schwerdeausschuss eingelegt werden. Be-
schwerdeberechtigt sind die Vertrauensperson 
des Wahlvorschlags und die Gemeindewahllei-
terin oder der Gemeindewahlleiter. Die Ge-
meindewahlleiterin oder der Gemeindewahllei-
ter kann auch gegen eine Entscheidung, durch 
die ein Wahlvorschlag zugelassen wird, Be-
schwerde erheben. In der Beschwerdever-
handlung sind die erschienenen Beteiligten zu 
hören. Die Entscheidung über die Beschwerde 
muss spätestens am 52. Tag vor dem Wahltag 
getroffen werden. 
 
 

§ 29 

Verbindung von Wahlvorschlägen 
 
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zu-
lässig; sie muss der Gemeindewahlleiterin 
oder dem Gemeindewahlleiter von den Ver-
trauenspersonen der beteiligten Wahlvor-
schläge spätestens am 66. Tag vor dem Wahl-
tag schriftlich bis 18.00 Uhr erklärt werden. 
 
 

§ 30 

Reihenfolge und öffentliche Bekanntgabe 
der Wahlvorschläge 

 
(1) Die Landeswahlleiterin oder der Landes-
wahlleiter bestimmt landeseinheitlich die Rei-
henfolge der zugelassenen Wahlvorschläge der 
Parteien und Wählergruppen, die an der letzten 
Landtagswahl teilgenommen haben, nach der 
Stimmenzahl, die sie bei dieser Wahl erreicht 

haben. Nimmt eine dieser Parteien oder Wäh-
lergruppen an einer Kommunalwahl nicht teil, 
so bleibt die entsprechende Nummer frei. 
 
(2) Die Gemeindewahlleiterin oder der Ge-
meindewahlleiter bestimmt einheitlich für die 
Gemeinde die Reihenfolge (Nummer) der übri-
gen Wahlvorschläge in alphabetischer Reihen-
folge, wobei der ungekürzte Name der Partei 
oder Wählergruppe maßgebend ist.  
 
(3) Nimmt eine unter Absatz 2 fallende Partei 
oder Wählergruppe innerhalb des Kreisgebie-
tes oder Regionalverbandsgebietes an mehre-
ren Kommunalwahlen oder an einer Kommu-
nalwahl in mehreren Gemeinden teil, so teilt 
die Kreiswahlleiterin oder der Kreiswahlleiter 
oder die Regionalverbandswahlleiterin oder 
der Regionalverbandswahlleiter dem von ihr 
eingereichten Wahlvorschlag auf Antrag die-
selbe kreiseinheitliche oder regionalverbands-
einheitliche Nummer zu. Bei Teilnahme an 
mehreren Kommunalwahlen richtet sich die 
Reihenfolge nach der Kommunalwahl der hö-
heren Ebene. Die Reihenfolge der weiteren 
Wahlvorschläge ändert sich entsprechend. Der 
Antrag ist spätestens am 66. Tag vor der Wahl 
bis 18.00 Uhr bei der Kreiswahlleiterin oder 
beim Kreiswahlleiter oder bei der Regionalver-
bandswahlleiterin oder beim Regionalver-
bandswahlleiter einzureichen und muss von 
der Vertrauensperson jedes Wahlvorschlags 
unterzeichnet sein. 
 
(4) Die Gemeindewahlleiterin oder der Ge-
meindewahlleiter ordnet die zugelassenen 
Wahlvorschläge in der sich aus den Absätzen 
1 bis 3 ergebenden Reihenfolge. Sie oder er 
gibt sie und die Verbindung von Wahlvorschlä-
gen spätestens am 48. Tag vor der Wahl öf-
fentlich bekannt. 
 
 

Sechster Abschnitt 

Wahlhandlung 
 

§ 31 

Stimmzettel 
 
(1) Die Stimmzettel und die zugehörigen Um-
schläge für die Briefwahl (§ 37 Abs. 1) werden 
amtlich hergestellt.  
 
(2) Bei Verhältniswahl enthalten die Stimmzet-
tel die zugelassenen Wahlvorschläge in der 
Reihenfolge ihrer öffentlichen Bekanntgabe 
unter Angabe des Namens der Partei oder 
Wählergruppe und, sofern sie eine Kurzbe-
zeichnung verwenden, auch diese, sowie des 
Familiennamens, des Vornamens und des Be-
rufes der ersten fünf Bewerberinnen und Be-
werber jeden Wahlvorschlags. Bei Wahlvor-
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schlägen, die in eine Gebietsliste und Be-
reichslisten gegliedert sind, sind auf der Ge-
bietsliste und den Bereichslisten je die ersten 
fünf Bewerberinnen und Bewerber mit Fami-
liennamen, Vornamen und Beruf anzugeben. 
Zusätzlich kann ein eingetragener Ordens- oder 
Künstlername (§ 5 Abs. 2 Nr. 12 des Personal-
ausweisgesetzes, § 4 Abs. 1 Nr. 4 des Passge-
setzes) angegeben werden. 
 
(3) Bei Mehrheitswahl enthält der Stimmzettel, 
wenn ein gültiger Wahlvorschlag eingereicht 
worden ist, diesen Wahlvorschlag unter Anga-
be des Namens der Partei oder Wählergruppe 
und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwen-
den, auch diese, sowie des Familiennamens, 
des Vornamens und des Berufes sämtlicher 
Bewerberinnen und Bewerber des Wahlvor-
schlags. Der Stimmzettel enthält außerdem ei-
ne freie Fläche, die groß genug ist, um die 
Namen von doppelt so vielen wählbaren Per-
sonen aufzunehmen, wie Mitglieder in den 
Gemeinderat zu wählen sind. Sie trägt die 
Überschrift „Von der Wählerin oder vom Wäh-
ler vorgeschlagene wählbare Personen“. Ist 
kein gültiger Wahlvorschlag eingereicht, so ist 
der Stimmzettel entsprechend Satz 2 und 3 
herzustellen. 
 
 

§ 32 

Wahlzeit 
 
(1) Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 
 
(2) Die Landeswahlleiterin oder der Landes-
wahlleiter kann, wenn besondere Gründe es 
erfordern, allgemein oder im Einzelfall eine 
andere Wahlzeit festsetzen. 
 
 

§ 33 

Öffentlichkeit der Wahl 
 
(1) Die Wahlhandlung und die Feststellung des 
Wahlergebnisses sind öffentlich. 
 
(2) Der Wahlvorstand kann Personen, die die 
Ruhe und Ordnung stören, aus dem Wahlraum 
verweisen. Wahlberechtigten des Wahlbezirks 
und Inhaberinnen und Inhabern von Wahl-
scheinen, die die Wahlvorsteherin oder der 
Wahlvorsteher aus dem Wahlraum verweist, 
ist vorher Gelegenheit zur Stimmabgabe zu 
geben. 
 
 

§ 34 

Verbot der Wahlwerbung, Unterschriften-
sammlung und 

Veröffentlichung von Wählerbefragungen 
 
(1) Während der Wahlzeit sind in und an dem 
Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, 
sowie unmittelbar vor dem Zugang zu dem 
Gebäude jede Beeinflussung der Wählerinnen 
und Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild 
sowie jede Unterschriftensammlung verboten. 
 
(2) Die Veröffentlichung von Ergebnissen von 
Wählerbefragungen nach der Stimmabgabe 
über den Inhalt der Wahlentscheidung ist vor 
Ablauf der Wahlzeit verboten. 
 
 

§ 35 

Wahrung des Wahlgeheimnisses 
 
(1) Es sind Vorkehrungen dafür zu treffen, 
dass die Wählerin oder der Wähler den 
Stimmzettel unbeobachtet kennzeichnen und 
falten kann. Für die Aufnahme der Stimmzettel 
sind Wahlurnen zu verwenden, die die Wah-
rung des Wahlgeheimnisses sicherstellen. 
 
(2) Eine Wählerin oder ein Wähler, die oder 
der des Lesens unkundig oder wegen einer 
körperlichen Beeinträchtigung gehindert ist, 
den Stimmzettel zu kennzeichnen, zu falten 
oder selbst in die Wahlurne zu werfen, kann 
sich der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Diese Person ist zur Geheimhaltung der bei 
der Hilfeleistung erlangten Kenntnisse ver-
pflichtet. 
 
(3) Eine blinde oder sehbehinderte Wählerin 
oder ein blinder oder sehbehinderter Wähler 
kann sich zur Kennzeichnung des Stimmzet-
tels auch einer Stimmzettelschablone bedie-
nen. 
 
 

§ 36 

Stimmabgabe 
 
(1) Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. 
 
(2) Bei Verhältniswahl bezeichnet die Wählerin 
oder der Wähler durch ein auf den Stimmzettel 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise den 
Wahlvorschlag, dem sie ihre oder er seine 
Stimme geben will. 
 
(3) Bei Mehrheitswahl erfolgt die Stimmabgabe 
ohne Bindung an vorgeschlagene Bewerberin-
nen und Bewerber und ohne das Recht der 
Stimmenhäufung auf eine Bewerberin oder ei-
nen Bewerber. Der Stimmzettel kann doppelt 
so viele Bewerberinnen und Bewerber enthal-
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ten, wie Mitglieder in den Gemeinderat zu 
wählen sind. 
 
(4) Die Wählerin oder der Wähler faltet darauf-
hin den Stimmzettel in der Weise, dass die 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist, und wirft ihn 
in die Wahlurne. 
 
(5) Die Landeswahlleiterin oder der Landes-
wahlleiter kann genehmigen, dass an Stelle 
von Stimmzetteln und Wahlurnen Wahlgeräte 
benutzt werden, deren Bauart von dem Bun-
desministerium des Innern allgemein für die 
Verwendung bei Wahlen zum Deutschen Bun-
destag amtlich zugelassen ist. Die Genehmi-
gung kann für einzelne Wahlen oder allgemein 
erteilt werden. Das Ministerium für Inneres und 
Sport wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung die durch die Verwendung von Wahlge-
räten bedingten Besonderheiten im Zusam-
menhang mit der Wahl zu regeln. 
 
 

§ 37 

Briefwahl 
 
(1) Bei der Briefwahl übergibt oder übersendet 
die Wählerin oder der Wähler der Gemeinde-
wahlleiterin oder dem Gemeindewahlleiter in 
einem verschlossenen Wahlbriefumschlag  
 
1.  ihren oder seinen Wahlschein, 
 
2.  in einem besonderen verschlossenen 

Stimmzettelumschlag den Stimmzettel 
 
so rechtzeitig, dass der Wahlbrief spätestens 
am Wahltag bis zum Ende der Wahlzeit ein-
geht.  
 
(2) Wahlbriefe können von den Absenderinnen 
und Absendern bei einem vor der Wahl amtlich 
bekannt gemachten Postunternehmen als 
Briefsendungen ohne besondere Versen-
dungsform unentgeltlich eingeliefert werden, 
wenn sie sich in amtlichen Wahlbriefumschlä-
gen befinden. Bei Inanspruchnahme einer be-
sonderen Versendungsform hat die Absende-
rin oder der Absender den das jeweils für die 
Briefbeförderung gültige Leistungsentgelt 
übersteigenden Betrag zu tragen. Die Ge-
meinde trägt die Kosten für die unentgeltliche 
Wahlbriefbeförderung. 
 
(3) Auf dem Wahlschein hat die Wählerin oder 
der Wähler oder die Hilfsperson gegenüber der 
Gemeindewahlleiterin oder dem Gemeinde-
wahlleiter an Eides statt zu versichern, dass 
der Stimmzettel persönlich oder gemäß dem 
erklärten Willen der Wählerin oder des Wäh-
lers gekennzeichnet worden ist. Die Gemein-
dewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter ist 
zur Abnahme einer solchen Versicherung an 

Eides statt zuständig; sie oder er gilt als Be-
hörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbu-
ches. 
 
 

Siebter Abschnitt 

Feststellung des Wahlergebnisses 
 

§ 38 

Feststellung des Wahlergebnisses im 
Wahlbezirk 

 
(1) Nach Beendigung der Wahlhandlung ermit-
telt der Wahlvorstand das Wahlergebnis im 
Wahlbezirk. Er stellt fest,  
 
1.  wie viele gültige und wie viele ungültige 

Stimmen insgesamt abgegeben worden 
sind, 

 
2.  bei Verhältniswahl: wie viele gültige Stim-

men auf jeden Wahlvorschlag entfallen 
sind, 

 
3.  bei Mehrheitswahl: wie viele gültige Stim-

men auf jede wählbare Person entfallen 
sind. 

 
(2) Der Wahlvorstand meldet das Ergebnis im 
Wahlbezirk unter Vorlage der Niederschrift 
über die Wahlhandlung an den Gemeinde-
wahlausschuss. 
 
 

§ 39 

Ungültige Stimmen 
 
(1) Ungültig sind Stimmen, wenn der Stimm-

zettel  
 
1.  nicht amtlich hergestellt ist,  
 
2. keine Kennzeichnung enthält,  
 
3. für einen anderen Wahlbereich gültig ist, 
 
4.  den Willen der Wählerin oder des Wählers 

nicht zweifelsfrei erkennen lässt, 
 
5.  einen Zusatz oder Vorbehalt enthält, 
 
6.  in denen bei Verhältniswahl Bewerberinnen 

und Bewerber gestrichen sind. 
 
Bei der Briefwahl ist außerdem die Stimme 
ungültig, wenn der Stimmzettel nicht in einem 
amtlichen Stimmzettelumschlag oder in einem 
Stimmzettelumschlag abgegeben worden ist, 
der offensichtlich in einer das Wahlgeheimnis 
gefährdenden Weise von den übrigen ab-
weicht oder einen deutlich fühlbaren Gegen-
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stand enthält, jedoch eine Zurückweisung ge-
mäß Absatz 4 Nr. 7 oder 8 nicht erfolgt ist.  
 
(2) Mehrere in einem Stimmzettelumschlag 
enthaltene Stimmzettel gelten als ein Stimm-
zettel, wenn sie gleich lauten oder nur einer 
von ihnen gekennzeichnet ist, sonst zählen sie 
als ungültige Stimme.  
 
(3) Ist der Stimmzettelumschlag leer abgege-
ben worden, so gilt die Stimme als ungültig. 
 
(4) Bei der Briefwahl sind Wahlbriefe zurück-
zuweisen, wenn 
 
1.  der Wahlbrief nicht rechtzeitig eingegangen 

ist, 
 
2.  dem Wahlbriefumschlag kein oder kein gül-

tiger Wahlschein beiliegt, 
 
3.  dem Wahlbriefumschlag kein Stimmzettel-

umschlag beigefügt ist, 
 
4.  weder Wahlbriefumschlag noch der Stimm-

zettelumschlag verschlossen ist, 
 
5.  der Wahlbriefumschlag mehrere Stimmzet-

telumschläge, aber nicht eine gleiche An-
zahl gültiger und mit der vorgeschriebenen 
Versicherung an Eides statt versehener 
Wahlscheine enthält, 

 
6.  die Wählerin oder der Wähler oder die 

Hilfsperson die vorgeschriebene Versiche-
rung an Eides statt zur Briefwahl auf dem 
Wahlschein nicht unterschrieben hat, 

 
7.  kein amtlicher Stimmzettelumschlag be-

nutzt worden ist, 
 
8.  ein Stimmzettelumschlag benutzt worden 

ist, der offensichtlich in einer das Wahlge-
heimnis gefährdenden Weise von den übri-
gen abweicht oder einen deutlich fühlbaren 
Gegenstand enthält. 

 
Die Einsenderinnen und Einsender zurückge-
wiesener Wahlbriefe werden nicht als Wähle-
rinnen und Wähler gezählt; ihre Stimmen gel-
ten als nicht abgegeben. 
 
(5) Die Stimme einer Wählerin oder eines 
Wählers, die oder der an der Briefwahl teilge-
nommen hat, wird nicht dadurch ungültig, dass 
sie oder er vor dem oder am Wahltag stirbt, ih-
re oder seine Wohnung im Wahlgebiet aufgibt 
oder sonst ihr oder sein Wahlrecht verliert. 
 
 

§ 40 

Feststellung des Wahlergebnisses im 
Wahlgebiet 

und in den Wahlbereichen 
 
Der Gemeindewahlausschuss prüft aufgrund 
der Wahlniederschriften der Wahlvorstände 
den ordnungsgemäßen Vollzug der Wahl und 
stellt das Wahlergebnis im Wahlgebiet und in 
den Wahlbereichen fest. Er hat das Recht der 
Nachprüfung.  
 
 

§ 41 

Verteilung der Gemeinderatssitze bei Ver-
hältniswahl 

 
(1) Die Gemeinderatssitze werden auf die 
Wahlvorschläge im Verhältnis der Gesamtzahl 
der gültigen Stimmen, die für die einzelnen 
Wahlvorschläge abgegeben worden sind, nach 
dem d’Hondt’schen Höchstzahlverfahren ver-
teilt. Über die Zuteilung des letzten Sitzes oder 
der letzten Sitze entscheidet bei gleichen 
Höchstzahlen das von der Gemeindewahlleite-
rin oder vom Gemeindewahlleiter zu ziehende 
Los. Miteinander verbundene Wahlvorschläge 
werden bei der Verteilung der Sitze im Ver-
hältnis zu den übrigen Wahlvorschlägen zu-
nächst wie ein Wahlvorschlag behandelt. Die 
der Verbindung hiernach zufallenden Sitze 
werden sodann auf die einzelnen an der Ver-
bindung beteiligten Wahlvorschläge entspre-
chend Satz 1 und 2 verteilt. 
 
(2) Enthält ein Wahlvorschlag nur eine Ge-
bietsliste, so sind alle nach Absatz 1 dem 
Wahlvorschlag zugefallenen Sitze der Gebiets-
liste zuzuteilen. 
 
(3) Enthält ein Wahlvorschlag neben der Ge-
bietsliste auch Bereichslisten, so sind zwei 
Drittel der nach Absatz 1 dem Wahlvorschlag 
zugefallenen Sitze auf die Wahlbereiche zu 
verteilen; dabei gelten Bruchteile eines Sitzes 
als Sitz für die Wahlbereiche. Die Verteilung 
der Sitze erfolgt im Verhältnis der Gesamtzahl 
der gültigen Stimmen, die der Wahlvorschlag 
in den einzelnen Wahlbereichen erhalten hat. 
Dabei findet das Höchstzahlverfahren nach 
d’Hondt Anwendung. Die auf die Wahlbereiche 
verteilten Sitze sind den Bereichslisten zuzu-
teilen; enthält ein Wahlvorschlag für einzelne 
Wahlbereiche keine Bereichslisten, so werden 
die dem Wahlvorschlag in diesen Wahlberei-
chen zugefallenen Sitze der Gebietsliste zuge-
teilt. Die restlichen dem Wahlvorschlag zuge-
fallenen Sitze sind der Gebietsliste zuzuteilen. 
 
(4) Fallen der Gebietsliste eines Wahlvor-
schlags mehr Sitze zu, als sie Bewerberinnen 
und Bewerber enthält, so sind diese Sitze 



15 

durch Fortführung des Höchstzahlverfahrens 
nach Absatz 3 Satz 1 bis 3 auf die Bereichslis-
ten des Wahlvorschlags zu verteilen. Fallen 
einer Bereichsliste eines Wahlvorschlags mehr 
Sitze zu, als sie Bewerberinnen und Bewerber 
enthält, so sind diese Sitze der Gebietsliste 
des Wahlvorschlags zuzuteilen. Fallen einem 
Wahlvorschlag insgesamt mehr Sitze zu, als er 
Bewerberinnen und Bewerber enthält, so blei-
ben diese Sitze unbesetzt. 
 
(5) Die einem Wahlvorschlag zugefallenen 
Gemeinderatssitze werden den in dem Wahl-
vorschlag benannten Bewerberinnen und Be-
werbern entsprechend der Aufteilung der Sitze 
auf die Gebiets- und Bereichslisten in der Rei-
henfolge zugeteilt, in der sie in dem Wahlvor-
schlag aufgeführt sind. Ist eine Bewerberin 
oder ein Bewerber auf der Gebietsliste und ei-
ner Bereichsliste aufgestellt, so scheidet sie 
oder er aus der Gebietsliste aus, wenn ihr oder 
ihm ein Sitz auf einer Bereichsliste zuzuteilen 
ist. 
 
 

§ 42 

Verteilung der Gemeinderatssitze bei 
Mehrheitswahl 

 
Findet Mehrheitswahl statt, so werden die 
Gemeinderatssitze den Wahlbewerberinnen 
und Wahlbewerbern in der Reihenfolge der 
von ihnen erreichten Stimmenzahl zugeteilt. 
Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das von 
der Gemeindewahlleiterin oder vom Gemein-
dewahlleiter zu ziehende Los. Enthält ein 
Stimmzettel mehr als doppelt so viel Bewerbe-
rinnen und Bewerber, wie Mitglieder in den 
Gemeinderat zu wählen sind, so werden die 
überzähligen Bewerberinnen und Bewerber 
unberücksichtigt gelassen. 
 
 

§ 43 

Benachrichtigung der Gewählten  
 
Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemein-
dewahlleiter benachrichtigt die Gewählten 
schriftlich und fordert sie auf, binnen einer Wo-
che schriftlich zu erklären, ob sie die Wahl an-
nehmen. Geht innerhalb der Frist keine Erklä-
rung bei der Gemeindewahlleiterin oder beim 
Gemeindewahlleiter ein, so gilt die Wahl als 
angenommen. Erfolgt die Annahme der Wahl 
unter Vorbehalt, so gilt sie als nicht angenom-
men. Wird die Wahl nicht angenommen, so ist 
dies unwiderruflich. 
 
 

 § 44 

Ersatzleute 
 
(1) Bei Verhältniswahl sind die Bewerberinnen 
und Bewerber, auf die kein Sitz entfällt, als Er-
satzleute der aus ihrem Wahlvorschlag Ge-
wählten – gegliedert nach Gebiets- und Be-
reichslisten – in der im Wahlvorschlag aufge-
führten Reihenfolge vom Gemeindewahlaus-
schuss festzustellen. 
 
(2) Bei Mehrheitswahl sind die gewählten Per-
sonen, auf die kein Sitz entfällt, in der Reihen-
folge der von ihnen erreichten Stimmenzahl als 
Ersatzleute vom Gemeindewahlausschuss 
festzustellen. Bei gleicher Stimmenzahl ent-
scheidet das von der Gemeindewahlleiterin 
oder vom Gemeindewahlleiter zu ziehende Los 
über die Reihenfolge. 
 
(3) Nimmt eine gewählte Bewerberin oder ein 
gewählter Bewerber die Wahl nicht an oder 
stirbt sie oder er oder scheidet ein Mitglied aus 
dem Gemeinderat aus, so stellt die Gemein-
dewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter die 
nachrückende Ersatzperson fest. Dabei ist die 
Reihenfolge auf dem Wahlvorschlag – geglie-
dert nach Gebiets- und Bereichslisten – maß-
gebend. Bei der Nachfolge bleiben diejenigen 
Bewerberinnen oder Bewerber unberücksich-
tigt, die seit dem Zeitpunkt der Aufstellung des 
Wahlvorschlags aus dieser Partei oder Wäh-
lergruppe ausgeschieden sind. Unberücksich-
tigt bleiben ebenso Bewerberinnen und Be-
werber, die als gewählte Bewerberinnen oder 
Bewerber die Annahme der Wahl abgelehnt 
oder als Mitglieder auf ihre Mitgliedschaft im 
Gemeinderat verzichtet haben. § 41 Abs. 4 
und § 43 finden entsprechende Anwendung. 
 
 

§ 45 

Bekanntgabe des Wahlergebnisses 
 
Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemein-
dewahlleiter gibt das festgestellte Wahlergeb-
nis öffentlich bekannt. Die Bekanntmachung 
hat zu enthalten: 
 
1.  bei Verhältniswahl: die Gesamtzahl der auf 

sämtliche Wahlvorschläge und die Zahlen 
der auf die einzelnen Wahlvorschläge ent-
fallenden gültigen Stimmen, die Zahlen der 
auf jeden einzelnen Wahlvorschlag, auf die 
Gebietsliste und die Bereichslisten entfal-
lenden Sitze sowie die Namen der gewähl-
ten Bewerberinnen und Bewerber in der 
vom Gemeindewahlausschuss festgestell-
ten Reihenfolge, 

 
2.  bei Mehrheitswahl: die Namen und die Rei-

henfolge der Gewählten sowie die auf jede 
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oder jeden Gewählten entfallende Zahl der 
gültigen Stimmen. 

 
 

Achter Abschnitt 

Nachwahl, Wahlanfechtung, Wiederho-
lungswahl 

und Parteiverbot 
 

§ 46 

Nachwahl 
 

(1) Eine Nachwahl findet statt, wenn in einem 
oder mehreren Wahlbezirken die Wahl nicht 
durchgeführt worden ist. 
 
(2) Die Nachwahl soll spätestens drei Wochen 
nach dem Tag der Hauptwahl stattfinden.  
  
(3) Die Nachwahl findet nach denselben Vor-
schriften und auf denselben Grundlagen wie 
die Hauptwahl statt.  
 
(4) Im Falle einer Nachwahl ist das vorläufige 
Ergebnis der Hauptwahl unmittelbar im An-
schluss an die Wahlhandlung der Hauptwahl 
auf der Grundlage der erfolgten Stimmabga-
ben zu ermitteln, festzustellen und bekannt zu 
geben. 
 
 

§ 47 

Anfechtung der Wahl 
 
(1) Entscheidungen und Maßnahmen, die sich 
unmittelbar auf das Wahlverfahren beziehen, 
können nur mit den in diesem Gesetz und in 
der Kommunalwahlordnung vorgesehenen 
Rechtsbehelfen angefochten werden.  
 
(2) Die Wahl kann wegen Verstoßes gegen 
wesentliche Wahlvorschriften angefochten 
werden, wenn die Möglichkeit besteht, dass 
durch den Verstoß die Verteilung der Sitze be-
einflusst worden ist. 
 
(3) Anfechtungsberechtigt sind die Landes-
wahlleiterin oder der Landeswahlleiter in amtli-
cher Eigenschaft und jede oder jeder Wahlbe-
rechtigte. 
 
(4) Die Anfechtung ist bei der Kommunalauf-
sichtsbehörde schriftlich einzulegen und zu 
begründen. 
 
(5) Die Anfechtung muss innerhalb von zwei 
Wochen nach der öffentlichen Bekanntma-
chung des Wahlergebnisses bei der Kommu-
nalaufsichtsbehörde eingegangen sein. 
 
 

§ 48 

Entscheidung über die Anfechtung 
 
(1) Die Kommunalaufsichtsbehörde überprüft 
die Wahl im Umfang der Anfechtung und ihrer 
Begründung. 
 
(2) Stellt die Kommunalaufsichtsbehörde den 
Mangel der Wählbarkeit einer oder eines Ge-
wählten fest, so erklärt sie ihre oder seine 
Wahl für ungültig. 
 
(3) Stellt die Kommunalaufsichtsbehörde einen 
Verstoß nach § 47 Abs. 2 fest, so erklärt sie 
die Wahl für ungültig. Wird ein derartiger Ver-
stoß nur in einem Wahlbereich oder Wahlbe-
zirk festgestellt, so beschränkt sich die Ungül-
tigkeitserklärung auf diesen Wahlbereich oder 
Wahlbezirk. Die Ungültigkeit kann nur erklärt 
werden, wenn eine Berichtigung nicht möglich 
ist. Im Fall der Berichtigung stellt die Kommu-
nalaufsichtsbehörde das Wahlergebnis neu 
fest. 
 
(4) Die Entscheidung der Kommunalaufsichts-
behörde nach den Absätzen 1 bis 3 ist der 
Landeswahlleiterin oder dem Landeswahlleiter 
unverzüglich mitzuteilen. 
 
(5) Gegen die Entscheidungen der Kommu-
nalaufsichtsbehörde ist die Klage im verwal-
tungsgerichtlichen Verfahren zulässig. 
 
(6) Wird in einer Entscheidung über die An-
fechtung festgestellt, dass die Wahl einer oder 
eines Gewählten ungültig ist oder dass ein 
Gemeinderatsmitglied die Mitgliedschaft verlo-
ren hat, so behält die oder der Gewählte ihre 
oder seine Rechte und Pflichten als Gemein-
deratsmitglied bis zur Rechtskraft der Ent-
scheidung. Beschlüsse des Gemeinderates, 
die vor Rechtskraft einer Entscheidung über 
die Ungültigkeit der Wahl des Gemeinderates 
oder eines Teils davon gefasst werden, blei-
ben in ihrer Wirksamkeit von der Ungültig-
keitserklärung unberührt. 
 
 

§ 49 

Wiederholungswahl 
 

(1) Wird die Wahl eines Wahlgebiets, eines 
Wahlbereichs oder einzelner Wahlbezirke 
rechtskräftig für ungültig erklärt, so ist sie ent-
sprechend der ergangenen rechtskräftigen 
Entscheidung zu wiederholen. Die Wiederho-
lung soll binnen drei Wochen nach der rechts-
kräftigen Ungültigkeitserklärung erfolgen. 
 
(2) Die Wiederholungswahl findet nach den-
selben Vorschriften aufgrund desselben Wäh-
lerverzeichnisses und nach denselben Wahl-
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vorschlägen statt wie die ursprüngliche Wahl, 
soweit nicht die Mangelhaftigkeit des Wähler-
verzeichnisses oder der Wahlvorschläge der 
Grund für die Wiederholung der Wahl ist. 
Wahlvorschläge nicht mehr bestehender Par-
teien und Wählergruppen bleiben unberück-
sichtigt. 
 
(3) Ist eine Wiederholungswahl durchgeführt, 
so ist das Wahlergebnis für den Wahlbereich 
neu festzustellen oder, wenn die Wiederho-
lungswahl nur in einzelnen Wahlbezirken statt-
gefunden hat, unter Berücksichtigung des Er-
gebnisses der Wiederholungswahl zu berichti-
gen. Das endgültige Wahlergebnis ist öffentlich 
bekannt zu machen. 
 
(4) Wird die Wiederholungswahl nicht binnen 
sechs Monaten nach dem ursprünglichen 
Wahltag durchgeführt, so ist sie als Neuwahl 
nach den Vorschriften für die ursprüngliche 
Wahl durchzuführen. 
 
 

§ 50 

Folgen eines Parteiverbotes 
 
(1) Wird eine Partei oder die Teilorganisation 
einer Partei durch das Bundesverfassungsge-
richt gemäß Artikel 21 des Grundgesetzes für 
verfassungswidrig erklärt, so verlieren die Mit-
glieder des Gemeinderates, die aufgrund eines 
Wahlvorschlags dieser Partei oder Teilorgani-
sation gewählt worden sind oder dieser Partei 
oder Teilorganisation zur Zeit der Antragstel-
lung oder der Verkündung des Urteils angehö-
ren, ihren Sitz und die Ersatzleute, auf die eine 
dieser Voraussetzungen zutrifft, ihre Anwart-
schaft auf die Nachfolge. Mitglieder des Ge-
meinderates und Ersatzleute, die aufgrund ei-
nes Wahlvorschlags einer durch das Bundes-
verfassungsgericht verbotenen Ersatzorgani-
sation gewählt worden sind oder einer solchen 
im Zeitpunkt des Verbotes angehören, verlie-
ren mit der Auflösung der Ersatzorganisation 
ihren Sitz und die Ersatzleute ihre Anwart-
schaft auf die Nachfolge. 
 
(2) Den Verlust der Mitgliedschaft und der An-
wartschaft nach Absatz 1 stellt die Kommunal-
aufsichtsbehörde fest. 
 
(3) Die freigewordenen Sitze bleiben, sofern 
sie nicht durch Berufung von Ersatzleuten be-
setzt werden können, unbesetzt; in diesem Fall 
vermindert sich die gesetzliche Mitgliederzahl 
des Gemeinderates für den Rest der Wahlpe-
riode entsprechend.  
 
 

Zweiter Teil 

Wahlen zu den Ortsräten und Bezirksräten 
 

§ 51 

Allgemeines 
 

Soweit in den Vorschriften des Zweiten Teils 
nichts anderes bestimmt ist, gelten die Vor-
schriften des Ersten Teils für die Wahlen zu 
den Ortsräten und Bezirksräten entsprechend. 
 
 

§ 52 

(aufgehoben) 
 
 

§ 53 

Wahlgebiet 
 
(1) Das Wahlgebiet für die Ortsratswahl und 
die Bezirksratswahl ist der nach dem Kommu-
nalselbstverwaltungsgesetz gebildete Ge-
meindebezirk oder Stadtbezirk. 
 
(2) Das Wahlgebiet wird nicht in Wahlbereiche 
eingeteilt. 
 
(3) Die Wahlbezirke für die Gemeinderatswahl 
sind zugleich Wahlbezirke für die Ortsratswahl 
oder die Bezirksratswahl. 
 
 

§ 54 

Wahlorgane 

 
Die Wahlorgane für die Wahlen zu den Ge-
meinderäten sind zugleich Wahlorgane für die 
Wahlen zu den Ortsräten und Bezirksräten. 
 
 

§ 55 

Wahlberechtigung und Wählbarkeit 
 
(1) Anstelle der Wohnung in der Gemeinde ist 
die Wohnung in dem betreffenden Gemeinde-
bezirk oder Stadtbezirk maßgebend. 
 
(2) Der Dreimonatszeitraum des § 13 Abs. 1 
und der Sechsmonatszeitraum des § 16 Abs. 1 
sind für die Wahlen zu den Ortsräten und Be-
zirksräten auch dann als erfüllt anzusehen, 
wenn sie sich aus dem zeitlich zusammenhän-
genden Aufenthalt innerhalb derselben Ge-
meinde ergeben. Die oder der Wahlberechtigte 
ist in einem solchen Fall für die Wahl zum 
Ortsrat oder zum Bezirksrat in das Wählerver-
zeichnis des Wahlbezirks in dem Gemeinde-
bezirk oder Stadtbezirk aufzunehmen, in dem 
sie oder er am 35. Tag vor dem Wahltag 
wohnt. 
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§ 56 

Wahlschein 
 
Die Wahlscheine für die Wahl zum Ortsrat 
oder Bezirksrat berechtigen zur Stimmabgabe 
nur in einem Wahlbezirk des Gemeindebezirks 
oder Stadtbezirks, für den sie ausgestellt sind. 
 
 

§ 57 

Wahlvorschläge 
 
(1) Der Wahlvorschlag wird nicht in Gebietslis-
te und Bereichslisten gegliedert. 
 
(2) Der Wahlvorschlag darf höchstens doppelt 
so viel Bewerberinnen und Bewerber enthal-
ten, wie Mitglieder des Ortsrates oder Bezirks-
rates zu wählen sind. 
 
(3) Der Unterstützung des Wahlvorschlags be-
darf es nicht, wenn einer Partei oder Wähler-
gruppe bei den letzten Wahlen Sitze für den 
jeweiligen Ortsrat oder Bezirksrat oder den 
Gemeinderat zugefallen sind. In Gemeindebe-
zirken oder Stadtbezirken bis zu 500 Einwoh-
nerinnen und Einwohnern bedarf ein unterstüt-
zungsbedürftiger Wahlvorschlag der Unterstüt-
zung durch Wahlberechtigte in Höhe von min-
destens der eineinhalbfachen Anzahl der zu 
wählenden Ortsratsmitglieder oder Bezirks-
ratsmitglieder; dabei sind Zahlenbruchteile 
nicht anzurechnen. Im Übrigen gilt § 22 Abs. 2 
entsprechend. 
 
 

Dritter Teil 

Wahlen zu den Kreistagen 
 

§ 58 

Allgemeines 
 
Soweit in den Vorschriften des Dritten Teils 
nichts anderes bestimmt ist, gelten die Vor-
schriften des Ersten Teils dieses Gesetzes für 
die Wahlen zu den Kreistagen entsprechend. 
 
 

§ 59 

(aufgehoben) 
 
 

§ 60 

Kreiswahlgebiet 
 
(1) Das Wahlgebiet für die Kreistagswahl ist 
das Gebiet des Landkreises. 
 

(2) Das Wahlgebiet wird vom Kreistag für die 
Aufstellung von Bereichslisten in Wahlbereiche 
eingeteilt. 
 
(3) Die Wahlbezirke für die Gemeinderatswahl 
sind zugleich Wahlbezirke für die Kreistags-
wahl. 
 
 

§ 61 

Kreiswahlleiterin, Kreiswahlleiter 
 
Kreiswahlleiterin oder Kreiswahlleiter ist die 
Landrätin oder der Landrat; stellvertretende 
Kreiswahlleiterin oder stellvertretender Kreis-
wahlleiter ist die gesetzliche Vertreterin oder 
der gesetzliche Vertreter der Landrätin oder 
des Landrats. 
 
 

§ 62 

Kreiswahlausschuss 
 
(1) Die Kreiswahlleiterin oder der Kreiswahllei-
ter bildet für den Landkreis einen Kreiswahl-
ausschuss. 
 
(2) Der Kreiswahlausschuss prüft aufgrund der 
Niederschriften der Gemeindewahlausschüsse 
den ordnungsgemäßen Vollzug der Wahl und 
stellt das Wahlergebnis im Wahlgebiet und in 
den Wahlbereichen fest. Er kann Einsicht in 
die Niederschriften der Wahlvorstände neh-
men. Er hat das Recht der Nachprüfung. 
 
 

§ 63 

Wahlberechtigung und Wählbarkeit 
 
(1) Anstelle der Wohnung in der Gemeinde ist 
die Wohnung in Gemeinden desselben Land-
kreises maßgebend. 
 
(2) Der Dreimonatszeitraum des § 13 Abs. 1 
und der Sechsmonatszeitraum des § 16 Abs. 1 
sind für die Wahl zu den Kreistagen auch dann 
als erfüllt anzusehen, wenn sie sich aus dem 
zeitlich zusammenhängenden Aufenthalt in 
verschiedenen Gemeinden desselben Land-
kreises ergeben. Die oder der Wahlberechtigte 
ist in einem solchen Fall für die Wahl zum 
Kreistag in das Wählerverzeichnis der Ge-
meinde aufzunehmen, in der sie oder er am 
35. Tag vor dem Wahltag wohnt. 
 
 

§ 64 

Unvereinbarkeit von Amt und Mandat 
 
Mitglied des Kreistages können nicht sein 
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1.  besoldete Beamtinnen und Beamte und Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer des 
Landkreises in diesem Landkreis, 

 
2.  leitende Beamtinnen und Beamte und lei-

tende Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer von Körperschaften, Anstalten und Stif-
tungen des öffentlichen Rechts, an denen 
der Landkreis beteiligt ist, 

 
3.  Personen, die allein oder mit anderen stän-

dig berechtigt sind, ein privatrechtliches Un-
ternehmen, an dem der Landkreis mit mehr 
als fünfzig vom Hundert beteiligt ist, in sei-
ner Gesamtheit zu vertreten (leitende Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer), 

 
4.  Beamtinnen, Beamte und Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer, die befugt sind, 
Entscheidungen der Rechtsaufsicht über 
den Landkreis zu treffen oder vorzubereiten 
oder im Gemeindeprüfungsamt Prüfungstä-
tigkeit bei dem Landkreis auszuüben, 

 
5.  besoldete Beamtinnen und Beamte und Ar-

beitnehmerinnen und Arbeitnehmer der 
kreisangehörigen Gemeinden des Land-
kreises. 

 
Satz 1 gilt nicht für Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer, die überwiegend körperliche Ar-
beit verrichten. § 17 Abs. 2 und 3 gilt entspre-
chend. 
 
 

§ 65 

Wahlschein 
 
(1) Für die Wahl zum Kreistag können Wahl-
scheine auf Antrag auch an Wahlberechtigte 
ausgestellt werden, die nach dem 35. Tag vor 
dem Wahltag aus der Gemeinde, in der sie in 
das Wählerverzeichnis eingetragen sind, in ei-
ne andere Gemeinde desselben Landkreises 
verzogen sind. 
 
(2) Die Wahlscheine für die Wahl zum Kreistag 
berechtigen zur Stimmabgabe nur in einem 
Wahlbezirk des Wahlbereichs, für den sie aus-
gestellt sind. 
 
 

§ 66 

Wahlvorschläge 
 
Eine Gebietsliste für die Wahl zum Kreistag 
soll mehr und darf höchstens doppelt so viel 
Namen von Wahlbewerberinnen und Wahlbe-
werbern enthalten, wie Sitze im Kreistag zu 
vergeben sind. Jede Bereichsliste soll höchs-
tens halb so viel Bewerberinnen und Bewerber 
enthalten, wie Kreistagsmitglieder zu wählen 

sind. Jede Wahlbewerberin oder jeder Wahl-
bewerber darf im Wahlvorschlag nur einmal 
aufgeführt werden; sie oder er darf in der Ge-
bietsliste und einer Bereichsliste desselben 
Wahlvorschlags aufgestellt werden. 
 
 

Vierter Teil 

Wahl zur Regionalversammlung Saarbrü-
cken 
 

§ 67 

Allgemeines 
 
Soweit in den Vorschriften des Vierten Teils 
nichts anderes bestimmt ist, gelten die Vor-
schriften des Dritten Teils des Gesetzes für die 
Wahl der Regionalversammlung entsprechend. 
 
 

§ 68 

(aufgehoben) 
 
 

§ 69 

Regionalverbandswahlgebiet 
 
(1) Das Wahlgebiet für die Wahl zur Regional-
versammlung ist das Gebiet des Regionalver-
bandes. 
 
(2) Das Wahlgebiet wird von der Regionalver-
sammlung für die Aufstellung von Bereichslis-
ten in Wahlbereiche eingeteilt. 
 
(3) Die Wahlbezirke für die Gemeinderatswahl 
sind zugleich Wahlbezirke für die Wahl zur 
Regionalversammlung. 
 
 

§ 70 

Regionalverbandswahlleiterin, Regional-
verbandswahlleiter 

 
Regionalverbandswahlleiterin ist die Regional-
verbandsdirektorin; Regionalverbandswahl-
leiter ist der Regionalverbandsdirektor. Stell-
vertretende Regionalverbandswahlleiterin ist 
die gesetzliche Vertreterin der Regionalver-
bandsdirektorin oder des Regionalverbandsdi-
rektors; stellvertretender Regionalverbands-
wahlleiter ist der gesetzliche Vertreter der Re-
gionalverbandsdirektorin oder des Regional-
verbandsdirektors. 
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§ 71 

Regionalverbandswahlausschuss 
 
(1) Die Regionalverbandswahlleiterin oder der 
Regionalverbandswahlleiter bildet für den Re-
gionalverband einen Regionalverbandswahl-
ausschuss. 
 
(2) Der Regionalverbandswahlausschuss prüft 
aufgrund der Niederschriften der Gemeinde-
wahlausschüsse den ordnungsgemäßen Voll-
zug der Wahl und stellt das Wahlergebnis im 
Wahlgebiet und in den Wahlbereichen fest. Er 
kann Einsicht in die Niederschriften der Wahl-
vorstände nehmen. Er hat das Recht der 
Nachprüfung. 
 
 

Fünfter Teil 

Wahl und Abwahl der Bürgermeisterinnen, 
Bürgermeister, 

Landrätinnen, Landräte und der Regional-
verbandsdirektorin oder des Regional-

verbandsdirektors 
 

§ 72 

Grundsatz 
 
(1) Die Vorschriften des Ersten bis Vierten 
Teils dieses Gesetzes gelten entsprechend für 
die Wahl der Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister, Landrätinnen und Landräte und der 
Regionalverbandsdirektorin oder des Regio-
nalverbandsdirektors, soweit sich nicht aus 
dem Kommunalselbstverwaltungsgesetz und 
den folgenden Bestimmungen etwas anderes 
ergibt. 
 
(2) Die Wahlen der Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister, Landrätinnen und Landräte und 
der Regionalverbandsdirektorin oder des Re-
gionalverbandsdirektors sind nach den Grund-
sätzen der Mehrheitswahl durchzuführen. Ge-
wählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgege-
benen gültigen Stimmen erhalten hat. Erhält 
keine Bewerberin oder kein Bewerber diese 
Mehrheit, so findet eine Stichwahl unter den 
beiden Bewerberinnen oder Bewerbern, die 
bei der ersten Wahl die höchsten Stimmenzah-
len erhalten haben, statt. 
 
 

§ 73 

Wahlorgane 
 
Für die Wahlen der Bürgermeisterin oder des 
Bürgermeisters, der Landrätin oder des Land-
rates oder der Regionalverbandsdirektorin 
oder des Regionalverbandsdirektors sind die 
für die Gemeinderats-, Kreistags- und Regio-
nalversammlungswahlen berufenen Wahl-

organe zuständig, sofern Wahlorgane nicht 
neu berufen werden. 
 
 

§ 74 

Wahltag 
 
(1) Die Wahl der Bürgermeisterin oder des 
Bürgermeisters, der Landrätin oder des Land-
rats und der Regionalverbandsdirektorin oder 
des Regionalverbandsdirektors finden vorbe-
haltlich der Regelung des § 56 Abs. 3 des 
Kommunalselbstverwaltungsgesetzes gleich-
zeitig mit den allgemeinen Kommunalwahlen 
statt.  
 
(2) Unbeschadet des Absatzes 1 wird der Tag 
für die Wahlen nach diesem Teil des Gesetzes 
von der obersten Kommunalaufsichtsbehörde 
im Benehmen mit der betroffenen Gemeinde, 
dem betroffenen Landkreis oder dem Regio-
nalverband festgesetzt. Gleichzeitig mit der 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvor-
schlägen sind der Wahltag und der Tag einer 
etwa notwendig werdenden Stichwahl bekannt 
zu machen. 
 
(3) Die Wahl soll frühestens zwölf und spätes-
tens drei Monate vor Ablauf der Amtszeit statt-
finden. Von diesem Zeitrahmen kann bis zu 
drei Monate abgewichen werden, wenn da-
durch die gleichzeitige Durchführung der Wahl 
mit einer anderen Wahl oder Abstimmung er-
möglicht wird. Kann die Wahl im Falle des vor-
zeitigen Ausscheidens nicht innerhalb des 
Zeitrahmens nach Satz 1 durchgeführt werden, 
so soll die Wahl innerhalb von sechs Monaten 
nach dem Tag stattfinden, an dem das Ende 
der Amtszeit feststeht. 
 
(4) Stichwahlen finden 14 Tage nach der ers-
ten Wahl statt. 
 
 

§ 75 

Wählerverzeichnis und Wahlschein 
 
(1) Für die Stichwahl ist das Wählerverzeichnis 
der ersten Wahl maßgebend. 
 
(2) Wahlberechtigte, die für die erste Wahl ei-
nen Wahlschein erhalten haben, weil sie aus 
einem von ihnen nicht zu vertretenden Grund 
nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen 
waren, sowie Personen, die erst für die Stich-
wahl wahlberechtigt sind, erhalten von Amts 
wegen einen Wahlschein für die Stichwahl. 
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§ 76 

Wahlvorschläge 
 
(1) Wahlvorschläge für die Wahl der Bürger-
meisterin oder des Bürgermeisters können von 
Parteien und Wählergruppen eingereicht wer-
den. Jede Partei und Wählergruppe kann im 
Wahlgebiet nur einen Wahlvorschlag, der nur 
eine Bewerberin oder einen Bewerber enthal-
ten darf, einreichen. Die Bewerberin oder der 
Bewerber ist in geheimer Abstimmung in einer 
Mitglieder- oder Vertreterversammlung der 
Partei oder Wählergruppe des Wahlgebiets zu 
wählen. § 22 Abs. 2, die §§ 23, 24, 24a und 25 
gelten entsprechend. 
 
(2) Wahlvorschläge können auch von Einzel-
bewerberinnen und Einzelbewerbern einge-
reicht werden. Der Wahlvorschlag einer Ein-
zelbewerberin oder eines Einzelbewerbers 
trägt den Familiennamen. Der Wahlvorschlag 
einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbe-
werbers kann von drei Wahlberechtigten un-
terschrieben werden; in dem Wahlvorschlag 
kann eine Vertrauensperson und eine stellver-
tretende Vertrauensperson bezeichnet werden. 
Bewirbt sich die bisherige Bürgermeisterin 
oder der bisherige Bürgermeister als Einzel-
bewerberin oder Einzelbewerber, findet § 22 
Abs. 2 keine Anwendung.  
 
(3) Die Gemeindewahlleiterin oder der Ge-
meindewahlleiter bestimmt die Reihenfolge 
(Nummer) der Wahlvorschläge der im Ge-
meinderat vertretenen Parteien und Wähler-
gruppen nach der bei der letzten Gemeinde-
ratswahl erreichten Stimmenzahl. Die übrigen 
Wahlvorschläge folgen in alphabetischer Rei-
henfolge des Bewerbernamens. Die Gemein-
dewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter 
gibt die zugelassenen Wahlvorschläge in der 
von ihr oder ihm festgelegten Reihenfolge spä-
testens am 48. Tag vor dem Wahltag öffentlich 
bekannt. 
 
(4) Ist kein gültiger Wahlvorschlag eingereicht 
worden, so hat die Gemeindewahlleiterin oder 
der Gemeindewahlleiter bis spätestens am 46. 
Tag vor der Wahl bekannt zu machen, dass 
die Wahl nicht stattfindet. In diesem Fall wird 
die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister 
nach den Bestimmungen des Kommunal-
selbstverwaltungsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. 
S. 682), zuletzt geändert durch das Gesetz 
vom 7. November 2001 (Amtsbl. S. 2158), in 
der jeweils geltenden Fassung gewählt. 
 
(5) Stirbt eine Bewerberin oder ein Bewerber 
nach der Zulassung des Wahlvorschlags, aber 
vor der Wahl, oder verliert sie oder er ihre oder 
seine Wählbarkeit, so findet die Wahl nicht 
statt. Die Wahl ist innerhalb von drei Monaten 

nach dem Termin der ausgefallenen Wahl 
nachzuholen. § 74 Abs. 1 gilt entsprechend. 
 
(6) Absätze 1 bis 5 gelten für die Wahl der 
Landrätin oder des Landrates und der Regio-
nalverbandsdirektorin oder des Regionalver-
bandsdirektors entsprechend. 
 
 

§ 77 

Stimmzettel und Stimmabgabe 
 
(1) Die Stimmzettel enthalten die zugelasse-
nen Wahlvorschläge in der Reihenfolge ihrer 
öffentlichen Bekanntmachung unter Angabe 
des Namens, Vornamens, Berufs, des Woh-
nortes (Hauptwohnung) der Bewerberin oder 
des Bewerbers, des Namens der Partei oder 
Wählergruppe und, sofern sie eine Kurzbe-
zeichnung verwenden, auch diese, sowie bei 
einem Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin 
oder eines Einzelbewerbers deren oder des-
sen Familiennamen. Zusätzlich kann ein einge-
tragener Ordens- oder Künstlername (§ 5 
Abs. 2 Nr. 12 des Personalausweisgesetzes, 
§ 4 Abs. 1 Nr. 4 des  Passgesetzes) angegeben 
werden. Weist eine Bewerberin oder ein Be-
werber bis zum Ablauf der Einreichungsfrist 
gegenüber der Gemeindewahlleiterin oder 
dem Gemeindewahlleiter nach, dass für sie 
oder ihn im Melderegister ein Sperrvermerk 
gemäß § 34 Abs. 5 des Meldegesetzes einge-
tragen ist, ist anstelle des Wohnortes (Haupt-
wohnung) der Ort der Erreichbarkeitsanschrift 
anzugeben; die Angabe eines Postfachs ge-
nügt nicht. Die Gemeindewahlleiterin oder der 
Gemeindewahlleiter unterrichtet unverzüglich 
die Landeswahlleiterin oder den Landeswahl-
leiter. Ist nur ein gültiger Wahlvorschlag einge-
reicht worden, so enthalten die Stimmzettel die 
in Satz 1 genannten Angaben und lauten auf 
„Ja“ und „Nein“. 
 
(2) Die Wählerin oder der Wähler hat eine 
Stimme. Sind mehrere Wahlvorschläge zuge-
lassen, kann sie oder er diese Stimme durch 
Ankreuzen oder eine andere eindeutige Kenn-
zeichnung nur einer Bewerberin oder einem 
Bewerber geben, deren oder dessen Name im 
Stimmzettel aufgeführt ist. Ist nur ein gültiger 
Wahlvorschlag eingereicht worden, so gibt die 
Wählerin ihre oder der Wähler seine Stimme 
ab, indem sie oder er „Ja“ oder „Nein“ ankreuzt 
oder in anderer eindeutiger Weise kennzeich-
net. 
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§ 78 

Wahlergebnis, Wiederholungswahl 
 
(1) Der Gemeindewahlausschuss stellt fest, 
welche Bewerberin oder welcher Bewerber 
mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen 
Stimmen erhalten hat. Die Gemeindewahlleite-
rin oder der Gemeindewahlleiter macht das 
Wahlergebnis öffentlich bekannt. 
 
(2) Lehnt die oder der Gewählte die Wahl ab, 
so ist sie innerhalb von drei Monaten zu wie-
derholen. Sie ist auch dann zu wiederholen, 
wenn nur eine Bewerbung zugelassen worden 
ist und die Bewerberin oder der Bewerber nicht 
gewählt wird. Die Gemeindewahlleiterin oder 
der Gemeindewahlleiter macht öffentlich be-
kannt, dass das Wahlverfahren einschließlich 
der Wahlvorbereitung wiederholt wird. § 74 
Abs. 1 gilt entsprechend. Wird im Fall des Sat-
zes 2 die einzige zugelassene Bewerberin 
oder der einzige zugelassene Bewerber nicht 
gewählt, wird die Bürgermeisterin oder der 
Bürgermeister nach den Bestimmungen des 
Kommunalselbstverwaltungsgesetzes gewählt. 
 
(3) Absätze 1 und 2 gelten für die Wahl der 
Landrätin oder des Landrates und der Regio-
nalverbandsdirektorin oder des Regionalver-
bandsdirektors entsprechend. 
 
 

§ 79 

Stichwahl 
 
(1) Der Gemeindewahlausschuss stellt die 
beiden Bewerberinnen oder Bewerber für eine 
Stichwahl fest. Bei gleicher Stimmenzahl ent-
scheidet das von der Gemeindewahlleiterin 
oder vom Gemeindewahlleiter zu ziehende Los 
über die Teilnahme an der Stichwahl. Die Ge-
meindewahlleiterin oder der Gemeindewahllei-
ter macht unverzüglich den Tag der Stichwahl 
und die Namen der beiden Bewerberinnen 
oder Bewerber unter Angabe ihrer Stimmen-
zahl öffentlich bekannt.  
 
(2) Der Gemeindewahlausschuss stellt fest, 
welche Bewerberin oder welcher Bewerber 
mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen 
Stimmen erhalten hat. Bei gleicher Stimmen-
zahl entscheidet das von der Gemeindewahl-
leiterin oder vom Gemeindewahlleiter zu zie-
hende Los. Die Gemeindewahlleiterin oder der 
Gemeindewahlleiter macht das Wahlergebnis 
öffentlich bekannt.  
 
(3) Scheidet eine der Bewerberinnen oder ei-
ner der Bewerber vor der Stichwahl durch Tod 
oder Verlust der Wählbarkeit aus, so ist die 
Wahl zu wiederholen. § 78 Abs. 2 Satz 1, 3 
und 4 gilt entsprechend. 

 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für die Wahl der 
Landrätin oder des Landrats und der Regio-
nalverbandsdirektorin oder des Regionalver-
bandsdirektors entsprechend. 
 
 

§ 80 

Anfechtung der Wahl 
 
Anfechtungsberechtigt ist auch jede Bewerbe-
rin oder jeder Bewerber. 
 
 

§ 81 

Abwahl 
 
Mit Ausnahme der §§ 47 bis 49 gelten die für 
die Wahl der Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister, Landrätinnen und Landräte und der 
Regionalverbandsdirektorin oder des Regio-
nalverbandsdirektors maßgeblichen Bestim-
mungen für die Durchführung der Abwahl ent-
sprechend, soweit sich nicht aus dem Kom-
munalselbstverwaltungsgesetz oder den fol-
genden Bestimmungen etwas anderes ergibt. 
 
 

§ 82 

Tag der Abwahl, Bekanntmachung 
 
(1) Die Abwahl der Bürgermeisterin oder des 
Bürgermeisters, der Landrätin oder des Land-
rates oder der Regionalverbandsdirektorin 
oder des Regionalverbandsdirektors ist unver-
züglich nach der Beschlussfassung des Ge-
meinderates, Kreistages oder der Regional-
versammlung gemäß § 58 Abs. 1 in Verbin-
dung mit § 177 Abs. 3 und § 212 Abs. 3 des 
Kommunalselbstverwaltungsgesetzes durch-
zuführen. 
 
(2) Die Gemeinde-, Kreis- oder Regionalver-
bandswahlleiterin oder der Gemeinde-, Kreis- 
oder Regionalverbandswahlleiter hat den Tag 
der Entscheidung über die Abwahl öffentlich 
bekannt zu machen. Die Bekanntmachung hat 
den Text der Entscheidung über die Abwahl in 
Form einer mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantwor-
tenden Frage zu enthalten. 
 
 

§ 83 

Stimmzettel 
 
Die Stimmzettel müssen die zu entscheidende 
Frage der Abwahl enthalten und auf „Ja“ und 
„Nein“ lauten. Zusätze sind unzulässig. 
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§ 84 

Wahlergebnis, Bekanntmachung 
 
Der Gemeinde-, Kreis- oder Regionalver-
bandswahlausschuss stellt das Ergebnis der 
Entscheidung über die Abwahl fest. Die jewei-
lige Wahlleiterin oder der jeweilige Wahlleiter 
unterrichtet den Gemeinderat, Kreistag und die 
Regionalversammlung unverzüglich über das 
festgestellte Ergebnis und macht es öffentlich 
bekannt. 
 
 

Sechster Teil 

Bürgerbegehren und Bürgerentscheid 

 
§ 85 

Unterstützung des Bürgerbegehrens 
 
(1) Die Unterstützung des Bürgerbegehrens ist 
durch persönliche und handschriftliche Unter-
schrift stimmberechtigter Bürgerinnen und 
Bürger, die im Zeitpunkt der Unterzeichnung 
zum Gemeinderat wahlberechtigt sind, auf 
Unterstützungsblättern nachzuweisen; die Un-
terstützung darf frühestens sechs Monate vor 
Einreichung des Bürgerbegehrens bei der 
Gemeinde erfolgt sein, es sei denn das Bür-
gerbegehren richtet sich gegen einen Be-
schluss des Gemeinderates. 
 
(2) Das Unterstützungsblatt muss die zu ent-
scheidende Frage, ihre Begründung und den 
Vorschlag für die Deckung der Kosten der be-
gehrten Maßnahme enthalten. 
 
 

§ 86 

Vertreterinnen und Vertreter des Bürgerbe-
gehrens 

 
Die Vertreterinnen und Vertreter des Bürger-
begehrens sind nur gemeinsam berechtigt, 
verbindliche Erklärungen für dieses abzugeben 
und entgegenzunehmen. 
 
 

§ 87 

Vorprüfung des Bürgerbegehrens 
 
(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeis-
ter prüft die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens. 
Enthält es behebbare Mängel, so fordert sie 
oder er unverzüglich die Vertreterinnen oder 
Vertreter des Bürgerbegehrens auf, sie inner-
halb einer angemessenen Frist zu beheben. 
Nach Ablauf der Frist können die Mängel nicht 
mehr behoben werden. 
 

(2) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeis-
ter teilt dem Gemeinderat unverzüglich Ein-
gang und Gegenstand des Bürgerbegehrens 
sowie das Ergebnis seiner Vorprüfung mit. 
 
 

§ 88 

Entscheidung über das Bürgerbegehren 
 
(1) Vor einer Entscheidung über das Bürger-
begehren ist den erschienenen Vertreterinnen 
und Vertretern des Bürgerbegehrens Gele-
genheit zur Äußerung zu geben. 
 
(2) Die Entscheidung über das Bürgerbegeh-
ren ist den Vertreterinnen und Vertretern des 
Bürgerbegehrens zuzustellen und öffentlich 
bekannt zu machen. Sie ist zu begründen, 
wenn das Bürgerbegehren als unzulässig ab-
gelehnt wird. 
 
 

§ 89 

Einleitung des Bürgerentscheides 
 
(1) Erklärt der Gemeinderat das Bürgerbegeh-
ren für zulässig, entspricht ihm jedoch nicht 
oder beschließt die Durchführung eines Bür-
gerentscheids, so hat er unverzüglich den Tag 
des Bürgerentscheides, der ein Sonntag oder 
öffentlicher Ruhetag sein muss, festzulegen. 
 
(2) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeis-
ter macht 
 
1. den Tag der Stimmabgabe, 
 
2. den Text der zu entscheidenden Frage und 

ihre Begründung sowie den Vorschlag für 
die Deckung der Kosten der begehrten 
Maßnahme, 

 
3. die Namen der Vertreterinnen und Vertreter 

des Bürgerbegehrens, 
 
4. die von den Gemeindeorganen zum Ge-

genstand des Bürgerbegehrens vertretenen 
Auffassungen 

 
öffentlich bekannt. 
 
 

§ 90 

Stimmzettel 
 
(1) Die Stimmzettel müssen die zu entschei-
dende Frage enthalten und auf „Ja“ und „Nein“ 
lauten. Zusätze sind unzulässig. 
 
(2) Stehen mehrere Fragen, die den gleichen 
Gegenstand betreffen, zur Abstimmung, so 
sind sie auf einem Stimmzettel anzuführen. Ih-



24 

re Reihenfolge auf dem Stimmzettel richtet 
sich nach der Zahl der gültigen Unterstüt-
zungsunterschriften. 
 
 

§ 91 

Anzuwendende Vorschriften 
 
(1) Soweit in den Vorschriften der §§ 85 bis 90 
nichts anderes bestimmt ist, gelten die Vor-
schriften des Ersten Teils mit Ausnahme der 
§§ 1, 22 bis 30, 41 bis 44 und 50 entspre-
chend. 
 
(2) Für Bürgerbegehren und Bürgerentscheide 
in den Landkreisen und im Regionalverband 
Saarbrücken gilt Absatz 1 entsprechend, so-
weit die §§ 60 bis 63, 65 und 69 bis 71 nichts 
anderes bestimmen. 
 
 

Siebter Teil 

Schlussbestimmungen 
 

§ 92 

Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer 
 
1. entgegen § 11 ohne wichtigen Grund ein 

Ehrenamt ablehnt oder sich ohne genü-
gende Entschuldigung den Pflichten eines 
solchen Ehrenamtes entzieht oder 

 
2. entgegen § 34 Abs. 2 Ergebnisse von Wäh-

lerbefragungen nach der Stimmabgabe 
über den Inhalt der Wahlentscheidung vor 
Ablauf der Wahlzeit veröffentlicht. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 
1 kann mit einer Geldbuße bis zu 500 Euro, 
die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 2 mit 
einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro geahndet 
werden. 
 
(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 
Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten ist 
 
1. bei Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 
Nr. 1 
 
a) die Gemeindewahlleiterin oder der Ge-

meindewahlleiter, wenn eine Wahlberech-
tigte oder ein Wahlberechtigter das Amt ei-
ner Wahlvorsteherin oder eines Wahlvor-
stehers, ihrer oder seiner Stellvertreterin 
oder ihres oder seines Stellvertreters, einer 
Beisitzerin oder eines Beisitzers oder stell-
vertretenden Beisitzerin oder Beisitzers im 
Wahlvorstand oder im Gemeindewahlaus-
schuss, 

 
b) die Kreiswahlleiterin oder der Kreiswahllei-

ter, wenn eine Wahlberechtigte oder ein 
Wahlberechtigter das Amt einer Beisitzerin 
oder eines Beisitzers oder stellvertretenden 
Beisitzerin oder Beisitzers im Wahlbe-
schwerdeausschuss oder im Kreiswahlaus-
schuss 

 
unberechtigt ablehnt oder sich ohne genügen-
de Entschuldigung den Pflichten eines solchen 
Amtes entzieht, 
 
2. bei Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 

Nr. 2 die Landeswahlleiterin oder der Lan-
deswahlleiter. 

 
 

§ 93 

Wahlkosten 
 
(1) Die Gemeinden, die Landkreise und der 
Regionalverband Saarbrücken tragen die Kos-
ten der Wahlen ihrer Organe und beschaffen 
jeweils auf ihre Kosten die amtlichen Drucksa-
chen für diese Wahlen. Die Kosten der Wahl-
beschwerdeausschüsse werden von den 
Landkreisen und dem Regionalverband Saarb-
rücken getragen. 
 
(2) Die den Gemeinden durch die Wahl eines 
Organs des Landkreises oder des Regional-
verbandes Saarbrücken veranlassten notwen-
digen Ausgaben sind in entsprechender An-
wendung des § 48 des Landtagswahlgesetzes 
zu ersetzen; die Landkreise und der Regional-
verband Saarbrücken bestimmen den jeweili-
gen Festbetrag. 
 
(3) Die Kosten, die durch die Verwendung von 
Wahlgeräten entstehen, werden von den Ge-
meinden, den Landkreisen oder dem Regio-
nalverband Saarbrücken getragen, die den 
Einsatz der Wahlgeräte veranlasst haben. 
 
(4) Die Gemeinden, Landkreise und der Regi-
onalverband erstatten den Blindenvereinen, 
die ihre Bereitschaft zur Herstellung von 
Stimmzettelschablonen erklärt haben, die 
durch die Herstellung und die Verteilung der 
Stimmzettelschablonen veranlassten notwen-
digen Ausgaben. 
 
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten für die Durchfüh-
rung eines Bürgerentscheids entsprechend. 
 
 

§ 94 

Durchführungsverordnungen 
 
(1) Das Ministerium für Inneres und Sport wird 
ermächtigt, zur Durchführung dieses Gesetzes 
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eine Rechtsverordnung (Kommunalwahlord-
nung) zu erlassen, in der insbesondere Be-
stimmungen zu treffen sind über  
 
1. die Bildung, die Tätigkeit, die Beschluss-

fähigkeit und das Verfahren der Wahl-
organe, 

 
2. die Berufung in ein Wahlehrenamt und 

über den Ersatz von Auslagen für Inha-
berinnen und Inhaber von Wahlehren-
ämtern, 

 
3. die Bildung der Wahlbereiche und 

Wahlbezirke und ihre Bekanntmachung,  
 
4. die einzelnen Voraussetzungen für die 

Aufnahme in die Wählerverzeichnisse, 
deren Führung, Berichtigung und Ab-
schluss, über die Einsicht in die Wähler-
verzeichnisse, über den Einspruch und 
die Beschwerde gegen das Wählerver-
zeichnis sowie über die Benachrichti-
gung der Wahlberechtigten,  

 
5. die Voraussetzungen für die Erteilung 

von Wahlscheinen, deren Ausstellung 
sowie über den Einspruch und die Be-
schwerde gegen die Versagung von 
Wahlscheinen, 

 
6. die Aufstellung, die Einreichung, den In-

halt und die Form der Wahlvorschläge 
sowie der dazugehörigen Unterlagen, 
über ihre Prüfung und Änderung, über 
die Beseitigung von Mängeln sowie über 
die Zurücknahme, die Zulassung, die 
Reihenfolge und die Bekanntmachung 
der Wahlvorschläge,  

 
7. den Inhalt, die Farbe und die Form der 

Stimmzettel und über die Stimmzettel-
umschläge, 

 
8. die Bereitstellung, die Einrichtung und 

die Bekanntmachung der Wahlräume 
sowie über die Wahlschutzvorrichtun-
gen, die Wahlkabinen und die Ordnung 
im Wahlraum, 

 
9. die Stimmabgaben, auch soweit beson-

dere Verhältnisse besondere Regelun-
gen erfordern, 

 
10. die Briefwahl, 
 
11.  die Abgabe und Aufnahme von Versi-

cherungen an Eides statt, 
 
12. die Wahl in Kranken- und Pflegeanstal-

ten, Klöstern sowie sozialtherapeuti-
schen Anstalten und Justizvollzugsan-
stalten, 

 
13. die Feststellung der Wahlergebnisse, ih-

re Weitermeldung und Bekanntmachung 
sowie die Benachrichtigung der gewähl-
ten Bewerberinnen und Bewerber,  

 
14. die Ungültigkeit der Wahl und die Be-

richtigung des Wahlergebnisses, die 
Durchführung von Nachwahlen, Wieder-
holungswahlen sowie das Nachrücken 
von Bewerberinnen und Bewerbern, 

 
15. die Stichwahl und die Abwahl, 
 
16. den Inhalt und die Form der Unterstüt-

zungsblätter des Bürgerbegehrens, 
 
17. den Inhalt, die Farbe und die Form der 

Stimmzettel des Bürgerentscheides so-
wie über die Feststellung des Abstim-
mungsergebnisses, 

 
18. die Aufbewahrung und Vernichtung von 

Wahlunterlagen. 
 
 
(2) Das Ministerium für Inneres und Sport wird 
ermächtigt, von diesem Gesetz durch Rechts-
verordnung abweichende Regelungen zu tref-
fen, soweit dies zur ordnungsgemäßen Vorbe-
reitung und Durchführung gleichzeitig stattfin-
dender Wahlen und Abstimmungen erforder-
lich ist. 
 
 

§ 95 

Fristen, Termine und Form 
 

(1) Die in diesem Gesetz und in den aufgrund 
§ 94 erlassenen Rechtsverordnungen vorge-
sehenen Fristen und Termine verlängern oder 
ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag 
der Frist oder ein Termin auf einen Sonn-
abend, einen Sonntag, einen gesetzlichen 
oder staatlich geschützten Feiertag fällt. Eine 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist 
ausgeschlossen. 
 
(2) Soweit in diesem Gesetz oder in den auf-
grund § 94 erlassenen Rechtsverordnungen 
nichts anderes bestimmt ist, müssen vorge-
schriebene Erklärungen persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnet sein und bei der zu-
ständigen Stelle im Original vorliegen. 
 
 

§ 96 

Öffentliche Bekanntmachungen 
 
(1) Soweit bei einer öffentlichen Bekanntma-
chung im amtlichen Bekanntmachungsblatt der 
Gemeinde oder des Gemeindeverbandes eine 
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durch dieses Gesetz oder durch eine aufgrund 
dieses Gesetzes erlassene Rechtsverordnung 
bestimmte Frist nicht eingehalten werden 
kann, ist die öffentliche Bekanntmachung in 
einer örtlich verbreiteten, mindestens einmal 
wöchentlich erscheinenden Zeitung zulässig.  
 
(2) Der Inhalt der nach diesem Gesetz und der 
Kommunalwahlordnung vorgeschriebenen öf-
fentlichen Bekanntmachungen kann zusätzlich 
im Internet veröffentlicht werden. Dabei sind die 
Unversehrtheit, Vollständigkeit und Ursprungs-
zuordnung der Veröffentlichung nach aktuellem 
Stand der Technik zu gewährleisten. Statt einer 
Anschrift ist nur der Wohnort anzugeben. Per-
sonenbezogene Daten in Internetveröffentli-
chungen von öffentlichen Bekanntmachungen 
nach § 30 sind spätestens sechs Monate nach 
Bekanntgabe des endgültigen Wahlergebnisses, 
von öffentlichen Bekanntmachungen nach § 45 
spätestens sechs Monate nach dem Ende der 
Amtszeit zu löschen. 
 
 

§ 97 

Übergangsvorschrift 
 
(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes finden 
auf Wahlen nach dem Fünften Teil Anwen-
dung, wenn deren Wahltag noch nicht im Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes be-
stimmt war. 
 
(2) Die Vorschriften dieses Gesetzes finden 
erstmals auf die nach seinem Inkrafttreten 
stattfindenden allgemeinen Kommunalwahlen 
Anwendung. 
 
 

§ 98 

Inkrafttreten 
 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 
 


